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1 Ein leitung  

1.1 Anlass, Grundlagen und Inhalte  

Planvorhaben  In der Begründung von fsp.stadtplanung ist das Vorhaben wie folgt beschrieben: 

Die Stadt Bad Säckingen plant, im Südosten des Stadtteils Wallbach ein neues Feuer-
wehrgerätehaus zu errichten. Das bestehende Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ist 
in die Jahre gekommen und entspricht schon seit längerem nicht mehr den Normvorga-
ben. Auch die Lage der Feuerwehr im Ortskern direkt am Rhein ist nicht optimal für die 
ausrückenden Einsatzkräfte. Daher soll an einem neuen Standort ein modernes Geräte-
haus errichtet werden.  

Die zuvor erstellte Machbarkeitsstudie zur Standortwahl ergab, dass sich das Plangebiet 
am südöstlichen Ortsrand am besten für den neuen Feuerwehrstandort eignet und hier 
zudem auch weitere gewerbliche Nutzungen untergebracht werden können.  

Damit auf der Ebene des Bebauungsplans ein möglichst großer Gestaltungsspielraum 
geschaffen werden kann, wir das Baugebiet als Gewerbegebiet festgesetzt. So können 
sich im Falle einer Änderung des Nutzungskonzepts auch Gewerbebetriebe ansiedeln. 

Als Genehmigungsgrundlage für die Neuorganisation der Feuerwehr und einer weiteren 
gewerblichen Nutzung am neuen Standort soll ein Bebauungsplan im Regelverfahren mit 
zweistufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Umweltprüfung aufgestellt 
werden. Dem Bebauungsplan im Regelverfahren wird ein umfassender Umweltbericht 
mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung beigefügt. Die Planung verfolgt im Wesentlichen fol-
gende Ziele: 

Á Planungsrechtliche Sicherung des neuen Feuerwehrstandorts 
Á Sicherung ergänzender gewerblicher Ansiedlungen. 
Á Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
Á Flächensparende Arrondierung des Siedlungsbereichs in Nachbarschaft 

zum bestehenden Gewerbegebiet 
Á kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen 
Á Schutz wertvoller Strukturen (Bäume, Gewässer) 

 

Lage des                  
Plangebiets  

 

Abbildung 1: Räumliche Verortung des Vorhabens am südlichen Ortsrand von Wallbach  (Quelle Luft-
bild: LUBW  2025) 
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Abbildung 2: Abgrenzung des Plangebiets (rot) in Wallbach  (Quelle Luftbild: LUBW  2025) 

 

1.2 Ergebnis aus der frühzeitigen Beteiligung  

Ergebnis der                
frühzeitigen          
Beteiligung  

Folgende Anregungen der unterschiedlichen Träger öffentlicher Belange sind im Zuge 
der frühzeitigen Beteiligung eingegangen und wurden in der Offenlagefassung des Um-
weltberichts berücksichtigt: 

Landratsamt Waldshut ï gemeinsames Schreiben vom 06.09.2024 

Fachbereich Naturschutz:  

Die Ausarbeitung zum Ausgleich des Kompensationsdefizit lag zum Zeitpunkt der früh-
zeitigen Beteiligung noch nicht vor. 

Ą Innerhalb des Plangebiets wurden Grünflächen ergänzt. Die vollständige Kompensa-
tion der Eingriffe erfolgt über das Ökokonto der Stadt Bad Säckingen (vgl. Kapitel 4.3). 

 

Fachbereich Gewässerschutz & Fachbereich Oberirdische Gewässer / Grundwasser:  

Hinweise zum Wasserschutzgebiet Nagelfluh und Wallbach 

Ą Die Hinweise zum Wasserschutzgebiet wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Abgrenzung des Heilquellenschutzgebiets 

Ą Die Abgrenzung des Heilquellenschutzgebiets ist im aktuellen Planentwurf noch nicht 
rechtskräftig, wird jedoch voraussichtlich unverändert bleiben. Die Abgrenzung wird für 
den Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt.  

 

Die restlichen Anregungen betrafen weder den Umweltbericht noch das Artenschutz-Gut-
achten von galaplan decker und wurden von den sonstigen Fachbüros bearbeitet. 

 

1.3 Ergebnis aus der Offenlage  

Ergebnis der                
Offenlage  

Folgende Anregungen der unterschiedlichen Träger öffentlicher Belange sind im Zuge 
der Offenalge eingegangen und werden in dieser Satzungsfassung des Umweltberichts 
berücksichtigt: 

Landratsamt Waldshut ï gemeinsames Schreiben vom 10.07.2025 

Fachbereich Naturschutz:  

Überprüfung der Maßnahmen durch ein geeignetes Monitoring 
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Ą Die Monitoring-Maßnahmen sind dem Kapitel 4.19 des Umweltberichts sowie dem Ar-
tenschutzbericht zu entnehmen. 

 

Landratsamt Waldshut ï Schreiben vom 10.07.2025 

Abfallrecht 

Hinweis zum Erdmassenausgleich 

Ą Das geplante Feuerwehrhaus wird ohne Untergeschoss errichtet, sodass kein wesent-
licher Erdaushub zu erwarten ist, und auf eine gesonderte Prüfung eines Erdmassenaus-
gleichs im Rahmen der Bauleitplanung verzichtet wird. 

 

Regierungspräsidium Freiburg ï Schreiben vom 09.07.2025 

Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Hinweise zum Bodenschutzkonzept 

Ą Die Hinweise zum Bodenschutzkonzept wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Die restlichen Anregungen betreffen weder den Umweltbericht noch das Artenschutz-
Gutachten von galaplan decker und werden von den sonstigen Fachbüros bearbeitet. 

 

1.4 Rechtliche Grundlagen und Inhalte  

Unterrichtung 
über den Unter-
suchungsrah-
men 

Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB wird in § 2 
Abs. 4 BauGB jeder Vorhabenträger aufgefordert, den Umfang und Detaillierungsgrad für 
die Ermittlung der Umweltbelange für die öffentliche Abwägung in Planungsprozessen 
gemäß § 15 UVPG festzulegen. 

Die Festlegung des Untersuchungsrahmens sollte in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbereichen der Genehmigungsbehörde nach § 17 UVPG erfolgen. Der Verfahrens-
schritt wird nach EU-Richtlinie 97/11 EG als ĂScopingñ definiert. Die Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens erfolgt nach § 39 UVPG. 

 

Einordnung im 
Bebauungsplan -
verfahren  

Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 BauGB frühzeitig über den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu unterrichten und zur Beteiligung aufzufordern.  

 Die Stellungnahmen sind im Rahmen des Vorentwurfes einzuholen und im Planentwurf 
und der Begründung zum Planvorhaben zu berücksichtigen. Die Frist zur Abgabe von 
Stellungnahmen darf 30 Tage nicht unterschreiten. 

 

Belange des Um-
weltschutzes im 
Rahmen der Bau-
leitplanung  

Als Gegenstand der Ermittlungen von Auswirkungen auf die Belange des Umweltschut-
zes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaft sind gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 
BauGB festgelegt:   

 ü die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 
die biologische Vielfalt,  

ü die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
BNatSchG, 

ü umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt, 

ü umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
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ü die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern, 

ü die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie, 

ü die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

ü die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

ü die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
bzgl. der Schutzgüter, 

ü die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 
zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen bzgl. der Schutzgü-
ter oder Wechselwirkungen derer zu erwarten sind, 

ü die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke von FFH ï und 
Vogelschutzgebieten, 

ü die Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt soweit sie umweltbezogen sind. 

Ebenfalls sind die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB ein-
zuhalten. 

 

Verpflichtende 
Angaben im   
Umweltbericht  

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestand-
teile: 

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben; 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksich-
tigt wurden; 

2. eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende 
Angaben: 

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche 
Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese 
Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der 
Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse abgeschätzt werden kann; 

 b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswir-
kungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-
lange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter anderem 
infolge 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schließlich Abrissarbeiten, 

 bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Ver-
fügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 
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dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mög-
licherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen, 

gg) die Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

 Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, 
sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen 
der geplanten Vorhaben erstrecken.  

Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union 
oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen 
Rechnung tragen. 

 c) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit mög-
lich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungs-
maßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden, verhindert, verringert oder ausgegli-
chen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken 
ist; 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die An-
gabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vor-
handenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt wer-
den; soweit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung 
oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse 
auf die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen 
Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen; 

 3. zusätzliche Angaben: 

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder 
fehlende Kenntnisse. 

 b) Eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach 
dieser Anlage, 

eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 
und Bewertungen herangezogen wurden. 

 Ergänzend erfolgen Festlegungen, in welcher Form die weiteren Teilaspekte der Umwelt-
prüfung, wie z. B. die naturschutzrechtliche Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, FFH ï Vor-
prüfung und/oder FFH ï Verträglichkeitsprüfung, die Lage des Plangebiets in Schutzge-
bieten, die mögliche Beeinträchtigung von § 30 BNatSchG Biotopen, die Einarbeitung 
gutachterlicher Einschätzungen und Prüfungen zum Artenschutz sowie die Erarbeitung 
von grünplanerischen Festsetzungen, für die die Übernahme in den Bebauungsplan er-
folgen soll. 
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2 Allgemeine Festlegungen zur Vorgehensweise, Metho-
dik und Detaillierungsgrad  

2.1 Abstimmungsvorlage zur integrativen Bearbeitung von Umwelt-
prüfung, Eingriffs -/ Ausgleichsbilanzierung und Grünordnung  

Zweck der         
Umweltprüfung  

Ein wesentlicher Aspekt bei der Einführung der Umweltprüfung war neben der verstärkten 
Berücksichtigung der umweltschützenden Belange auch die Bündelung der verschiede-
nen Teilbearbeitungsgebiete wie der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung, der Grünordnungsplanung oder falls erforderlich einer FFH-Vorprüfung bzw. der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung.  

 Umweltprüfungen umfassen nach § 3 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder Programms 
auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der 
geltenden Gesetze und werden nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit durchgeführt.  

 

Allgemeine      
Vorgehensweise  

Die eigentliche Umweltprüfung wird hinsichtlich der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung nach 
§§ 15 bis 16 NatSchG und BNatSchG, der artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 
BNatSchG sowie der grünplanerischen Festsetzungen (z. B. Pflanzgebote, Pflanzbindun-
gen) ergänzt.  

Ferner werden die ggf. im Scoping-Verfahren vorgeschlagenen gutachterlichen Untersu-
chungen z. B. zum Baugrund, zu Lärm- oder Luftemissionen oder sonstigen Sachverhal-
ten mitberücksichtigt. 

 

Umweltprüfung 
in der Bauleit -   
planung  

 

Nach § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c findet die Umweltprüfung statt, indem die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens ermittelt und in 
einem ĂUmweltberichtñ beschrieben und bewertet werden. Die Bestandteile des Umwelt-
berichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu entnehmen. 

 

Eingriffs - und 
Ausgleichsbilan-
zierung  

Da sich die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung auf die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft und Landschaft beschränkt, erfolgt in 
den Kapiteln zu diesen Schutzgütern auch die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleich-
bilanzierung.  

Die Bewertung von Eingriffen in den Naturhaushalt erfolgt in Anlehnung an die Ökokonto-
Verordnung 2010 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Aner-
kennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von 
Eingriffsfolgen. 

 

Vermeidung,    
Minimierung, 
Kompensation 
und Grünord-
nung  

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. 

Die Kompensation, Vermeidung oder Minimierung der Eingriffe erfolgt durch geeignete 
Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Maß-
nahmen gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) oder Hinweise im Bauleitplan. 

Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können 
die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs 
erfolgen. 

 Hinsichtlich der grünordnerischen Festsetzungen / Kompensationsmaßnahmen erfolgen 
in einem gesonderten Kapitel die Auflistung der aus Umweltsicht erforderlichen Festset-
zungen sowie deren textliche Konkretisierung. Die zeichnerische Darstellung erfolgt im 
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eigentlichen Bebauungsplan und wird zwischen dem Städteplaner und dem Umweltgut-
achter entsprechend abgestimmt. 

Gemäß § 17 Abs. 6 und 11 BNatSchG und §18 BNatSchG sind die festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ins Kompensationsverzeichnis der Naturschutzbehörde einzutragen. 

 

Überwachung  Nach § 28 Abs. 2 UVPG bzw. Anlage 1 BauGB (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c 
BauGB) kann durch die zuständige Behörde eine durch den Vorhabenträger veranlasste 
Überwachung nachteiliger, schwer vorhersehbarer Umweltauswirkungen verlangt wer-
den. Die Überwachung kann sich auf die Einhaltung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen oder die Wirksamkeit von Ausgleichs-, Kompensations- oder Ersatz-
maßnahmen beziehen.  

Die systematische Erfassung, Messung, Beobachtung oder Überwachung über einen be-
stimmten Zeitraum wird als ĂMonitoringñ bezeichnet.  

 

Natura 2000  Sofern im Vorhabenbereich Natura 2000-Gebiete vorhanden und betroffen sind, muss 
die Integration einer FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nach  
§ 34 BNatSchG und § 38 NatSchG erfolgen.  

 

2.2 Allgemeine Methodik  

Vorbemerkung  Die Bestandteile des Umweltberichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu 
entnehmen. 

  

Planvorhaben  Das Planvorhaben soll in einer Kurzdarstellung bzgl. des Inhalts und der Ziele sowie der 
Beziehung zu anderen relevanten Vorhaben einleitend beschrieben werden. Ebenfalls 
muss dargestellt werden, dass die geltenden Ziele des Umweltschutzes und die Art der 
der Anwendung zur Erreichbarkeit dieser Zielsetzung bei der Ausarbeitung des Plans 
berücksichtigt wurden.  

 

Bestands -          
erfassung  

Ziel ist die Erfassung eines Basisszenarios des derzeitigen Umweltzustandes der Um-
weltmerkmale, welche voraussichtlich durch das Planvorhaben beeinträchtigt werden. 

Für die abzuprüfenden Schutzgüter erfolgt im Plangebiet und falls erforderlich (z. B. 
Schutzgüter Grundwasser oder Klima / Luft) auch über das Plangebiet hinaus eine Be-
standserfassung der örtlichen Ausprägung der Schutzgüter.  

 Hierzu erfolgen Kartierungen und Begehungen des Geländes sowie die Auswertung der 
vorliegenden Datengrundlagen zu den Standortbegebenheiten sowie die Berücksichti-
gung von Umweltproblemen, welche sich auf ökologisch empfindliche Gebiete wie 
Schutzgebiete, Parks oder besonders geschützte Lebensräume nach BNatSchG und 
NatSchG beziehen. Neben der Erfassung der schutzgutbezogenen Fakten erfolgt auch 
die Erfassung der ggf. vorhandenen Vorbelastungen für das jeweilige Schutzgut. 

 

Bestands -         
bewertung  

Die Bestandsbewertung gliedert sich in zwei Teilschritte, die Bewertung der Bedeutung 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastung sowie die Abschätzung der  
Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber den zu erwartenden Beeinträchtigungsfakto-
ren.  

 Sowohl bei der Bewertung der Bedeutung sowie bei der Bewertung der Empfindlichkeit 
wird ein 4 ï stufiger Bewertungsrahmen (unerheblich < gering < mittel < hoch) als aus-
reichend erachtet.  

Grundlagen der Bewertung bilden einschlägige Umweltqualitätsziele aus gesetzlichen 
Vorgaben (z. B. Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz) und Vorgaben aus übergeord-
neten Planungen (z. B. Regionalplan, Flächennutzungsplan). 

Die eigentliche Bewertung erfolgt über verbalïargumentative Ansätze, wie sie im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung seit längerem angewandt werden. Detaillierte 
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methodische Ansätze können dem Handbuch der UVP (BUNGE/STORM 2005; Erich 
Schmidt Verlag) entnommen werden.  

 

Prognose von 
Auswirkungen  

Nach der Bestandserfassung und -bewertung erfolgt für die einzelnen Schutzgüter die 
Prognose der Auswirkungen. Hierbei erfolgt die verbal-argumentative Verknüpfung der 
zu erwartenden Beeinträchtigungsfaktoren, getrennt nach baubedingten, anlagebeding-
ten und betriebsbedingten Beeinträchtigungen und deren Stärke mit der in der Bestand-
serfassung ermittelten Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter. 

In der Umweltprüfung ist neben der Darstellung der Auswirkungen durch die Planung 
auch eine Prognose hinsichtlich der Umweltentwicklung ohne Durchführung der Planung 
zu erstellen. 

Hinsichtlich der darzustellenden Beeinträchtigungen erfolgt die Bewertung in einer 4 ï 
stufigen Skala (unerheblich < gering < mittel < hoch).  

Elemente der Planung, welche bereits im tatsächlichen Bestand enthalten sind, ebenfalls 
wie die abzubrechenden Elemente eindeutig darzustellen. Die Nutzung natürlicher Res-
sourcen ist zu beschreiben und wenn möglich nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Emis-
sionen von Schadstoffen, Erschütterungen, Licht, Wärme oder Strahlung sowie die Prog-
nose von Abfallerzeugnissen, sowie Risiken für Menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt sollen berücksichtigt werden. 

 Einflüsse auf den Klimawandel durch Treibhausgase oder kumulierende Auswirkungen 
benachbarter Plangebiete müssen ebenfalls beschrieben werden.  

Insgesamt soll eine Beschreibung der direkten, etwaigen indirekten, sekundären, kumu-
lativen, grenzüberschreitenden, kurz-/ mittel- und langfristigen, ständigen und vorüberge-
henden positiven und negativen Auswirkungen auf kommunaler, landes-/ bundes-/ und 
europaweiter Ebene erfolgen. 

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind im Text darzustel-
len. 

 

Alternativen  Sofern sich bei der Planung Alternativen ergeben, werden deren Auswirkungen in der 
entsprechenden Tiefenschärfe untersucht und die Varianten miteinander verglichen.  

Als Ergebnis erfolgt diesbezüglich eine Empfehlung der aus Umweltsicht günstigeren Va-
riante. Die Entscheidung für oder gegen eine Variante ist Gegenstand der Abwägung des 
Gemeinderates. Die umweltrelevanten Gesichtspunkte sind hierbei in der Abwägung ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

 

Vermeidung und 
Minimierung; 
Kompensation  

In der Regel werden bei den ersten Konzeptionen für einen Bebauungsplan bereits Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minimierung berücksichtigt. Darüber hinaus sind in der Um-
weltprüfung die weiterhin möglichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen darzu-
stellen und ggf. im Rahmen von grünordnerischen Festsetzungen für die Übernahme in 
den Bebauungsplan aufzubereiten.  

 

Naturschutz-
rechtliche        
Eingriffs -/        
Ausgleichs -                        
bilanzierung  

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt nur für die im Natur-
schutzgesetzt genannten Schutzgüter des Naturhaushaltes Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima / Luft und Landschaft. Die in der Umweltprüfung weiterhin abzuarbeiten-
den Sachverhaltes wie Gesundheit des Menschen, Verwendung von Energie usw. wer-
den in diesem Zusammenhang nicht bilanziert.  

Im Rahmen einer naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird zunächst 
ebenfalls über eine verbal-argumentative Verknüpfung der Eingriffe im Zusammenhang 
mit Fläche, Schwere und Komplexität der Auswirkungen der Bedarf der für das jeweilige 
Schutzgut erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt.  

In einem zweiten Schritt werden die im Plangebiet selbst oder außerhalb des Plangebie-
tes vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen dargestellt, beschrieben sowie der mög-
liche Kompensationsgrad bestimmt. Inwieweit hierbei eine vollständige Kompensation 
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der Eingriffe angestrebt und umgesetzt wird, ist wie bisher Gegenstand der Abwägung 
durch den Gemeinderat. 

 Zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs für beseitigte Biotoptypen wird auf den Bio-
typenschl¿ssel der LUBW 2016 zur¿ckgegriffen. Im Hinblick auf das Schutzgut ĂBodenñ 
werden die Aussagen in Anlehnung an die Arbeitshilfe des Umweltministeriums Baden-
Württemberg getroffen. 

 

Monitoring  Nach der Realisierung des Bebauungsplanes wird neben der Überwachung der prognos-
tizierten Auswirkungen auch eine Überprüfung der umgesetzten Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Im Text erfolgen Angaben zum je-
weils zweckmäßig durchzuführenden Monitoring. 

 

Darstellung der 
Ergebnisse  

Abschließend soll eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen An-
gaben der Umweltprüfung erfolgen. 

 

2.3 Quellenverzeichnis Bewertungs - und Datengrundlagen / Detail-
lierungsgrad  

Daten-                    
grundlagen  

Im Zuge der Ermittlung der Datengrundlagen werden alle dem Verfasser bekannten und 
für das Vorhaben relevanten Datengrundlagen in Form von Gutachten, Plänen, Literatur, 
Gesetze usw. aufgelistet. 

 

Bewertungs -
grundlagen  

Als Bewertungsgrundlagen dienen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Ge-
setze und Richtlinien in ihrer jeweiligen Fassung inkl. aktueller Änderungen.  

ü Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG in der Fassung vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert am 29. Juni 
2020 

ü Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft, Na-
turschutzgesetz NatSchG vom 23. Juni 2015, zuletzt geändert am 21. November 2017 

ü Baugesetzbuch BauGB vom 23. Juni 1960, in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017, zuletzt geändert am 27. März 2020 

ü Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke, Baunutzungsverordnung BauNVO vom 26. 
Juni 1962, aktuelle Fassung vom 21. November 2017 

ü Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG in der Fassung vom 24. Februar 2010, zuletzt 
geändert am 12. Dezember 2019 

ü Raumordnungsgesetz ROG vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert am 19. Juni 2020 

ü Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13. Dezember 1990, zuletzt geändert am 13. Mai 2019 

ü Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten, Bundes- 
Bodenschutzgesetz BBodSchG vom 17. März 1998, zuletzt geändert am 27. September 2017 

ü Gesetz zur Ausführung des Bundes- Bodenschutzgesetzes, Landes- Bodenschutz- und Altlastenge-
setz LBodSchAG vom 14. Dezember 2004, zuletzt geändert am 17. Dezember 2009 

ü Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Wasserhaushaltsgesetz WHG vom 31. Juli .2009, zuletzt 
geändert am 19. Juni 2020 

ü Wassergesetz (WG) für Baden- Württemberg vom 03. Dezember 2013,  

ü Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, Bundes- Immissionsschutzgesetz BImSchG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, zuletzt geändert am 19. Juni 2020 

ü Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Einhaltung der Luft- TA Luft) in der Fassung vom 24. Juli 2002 

ü DIN 18 005 Schallschutz im Städtebau vom Mai 1987, Stand Juli 2002 

ü 16. BImSchV; Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990, geändert am 18. Dezember.2014 

ü Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz- DSchG vom 6. Dezember 1983, zu-
letzt geändert am 23. Februar 2017 

ü Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle 
mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG, 30. 
November 2016  
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 Übergeordnete Planungen zur Umwelt 

ü Regionalverband Hochrhein-Bodensee, 2007: Landschaftsrahmenplan Hochrhein-Bodensee 

ü Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Regionalplan 2000 Hochrhein-Bodensee 

ü Generalwildwegeplan 2010, Forstrechtliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
vom Mai 2010 

ü Abfallwirtschaftsplan für Baden-Württemberg, Teilplan gefährliche Abfälle, Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft vom April 2013 

Bewertungsmaterialien 

ü Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs ge-
mäß der Kartieranleitung für Offenland-Biotope BW, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na-
turschutz Baden- Württemberg LUBW, Stand 2016 

ü Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Umweltministerium Baden-
Württemberg (Dez. 2012), Arbeitshilfe  

ü Ökokonto-Verordnung (Stand: 19. Dez., 2010), Gesetzblatt für Baden-Württemberg, Nr.23 (ISSN 
0174-478 X).  

ü Die Wasserrahmenrichtlinie, Deutschlands Gewässer 2015, Umweltbundesamt, Stand September 
2016 

 

Daten-                      
grundlagen  

Als Datengrundlagen, die über die vorgenannten Gesetze, übergeordneten Planungen 
und Vorgaben hinausgehen, wurden bei der Bearbeitung der Umweltprüfung berücksich-
tigt bzw. ausgewertet:  

ü Landesanstalt für Umwelt, Daten- und Kartendienst (digitale Grundlagen) 

ü Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Bodenkarte 1 : 50 000 (GeoLa BK 50) 

ü Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Geologische Karte 1 : 50 000 (GeoLa GK 50) 

ü Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Hydrogeologische Karte 1 : 50 000 (GeoLa HK 50) 

ü Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen 

ü Kartierung der Biotoptypen im Gelände  

ü Bebauungsplan und ºrtliche Bauvorschriften ĂStöckacker IIñ, Planstand 22.09.2025 (Quelle: fsp.stadt-
planung) 

ü galaplan decker (2025): Artenschutzrechtliche Prüfung ïEndbericht 

 

Detaillierungs -
grad  

Eine Festlegung des Detaillierungsgrades der Untersuchungen ist erst nach einer mög-
lichst vollständigen Bestandserfassung, Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen 
sowie Abschätzung der zu erwartenden Eingriffe sinnvoll.  

Die Festlegung des Detaillierungsgrades erfolgt deshalb im Rahmen der Beschreibungen 
und Darstellungen der einzelnen Schutzgüter. 

 

2.4 Ziele des Umweltschutzes  

Vorbemerkung  Die nachfolgend dargestellten Ziele des Umweltschutzes werden den entsprechenden 
Fachgesetzen entnommen. Hierbei werden jedoch nur die allgemeinen Ziele und formu-
lierten Grundsätze dargestellt.  

 

2.4.1 Ziele der Fachgesetze  

Schutzgut Tiere und Pflanzen  

BNatSchG / LNatSchG  Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch 
in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen, dass  

ü die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

ü die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  Bebauungsplan ĂStºckacker IIñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Bad Säckingen, Gemarkung Wallbach 
 

 11 

ü die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume sowie 

ü die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind.   

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu berücksichtigen.  

BauGB  Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere  

ü die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie 

ü die Vermeidung und der Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen Bestandteilen  

ü die Biologische Vielfalt  

zu berücksichtigen 

FFH-Richtlinie  

VogelSchRL  

Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen 

Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume 

Rote Listen  Information der Öffentlichkeit über en Gefährdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotoptypen und Entscheidungs- 
und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten im Rahmen der Umweltprüfung 

WHG Schutz von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

UNESCO Biosphären-
reservat  

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vordergrund zwischen gesell-
schaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- 
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

 

Schutzgut Boden  

BBodSchG, 
LBodSchG,  
Bodenschutz -                
verordnung  

Ziel der Bodenschutzgesetze ist:  

der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaus-
halt, insbesondere als  

ü Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und Bodenorganismen,  

o Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften (insbesondere Grundwasserschutz), 

o Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

o Nutzungsfunktion als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort für die 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nut-
zungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung, 

o Standort für Rohstofflagerstädten, land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und 
öffentliche Nutzungen.  

ü der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen 

ü Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen und Handhabung mit 
Verdachtsflächen mit Abfall- oder Altablagerungen 

ü Förderung und Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie dadurch verur-
sachter Gewässerverunreinigungen 

BauGB  Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Außer-
dem dürfen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im notwendigen 
Ausmaß für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. Zusätzliche Anforderungen entstehen im 
Weiteren durch Kennzeichnungspflicht für erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastete Böden.  

 

Schutzgut Wasser  

Wasserhaushalts -      
gesetz  

Landeswassergesetz  

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigun-
gen ihrer Ökologischen Funktionen.  

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die spar-
same Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern.  

Sicherung des Grundwassers in seiner Qualität und Quantität vor Erheblichen Beeinträchtigungen als Le-
bensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen. 
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Europäische Wasser-
rahmenrichtlinie 
(WRRL) 

Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Oberflächengewässern und des 
guten Zustandes des Grundwassers von Gewässersystemen und Einzugsgebieten unter gesamtheitlicher 
Betrachtung als Ökosystem.  

Wasser - und Quell-
schutzgebiete  

Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung in Baden- Württemberg aus Grund-, Oberflächen- und Quell-
wassern 

LWaldG  Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Wasservorräte sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwäldern, Schutz vor Wassererosion.  

BNatSchG  

LNatSchG  

Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes (und damit auch der hydrologischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage für den Menschen, 
Tiere und Pflanzen  

Baugesetzbuch  Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne sowie Berücksichti-
gung von wirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 
Berücksichtigung der Belange der Wasserwirtschaft, sowie der Flächen für Hochwasserschutz und Wasser-
rückhaltung. 

 

Schutzgut Klima / Luft  

Bundesimmissions -
schutzgesetz in kl. der 
Verordnungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

TA Luft  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen um ein hohes 
Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

BNatSchG  

LNatSchG  

Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage für den Menschen, 
Tiere und Pflanzen  

Baugesetzbuch  Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne sowie Berücksichti-
gung des Klimaschutzes sowie Darstellung klimaschutzrelevanter Instrumente. 

Berücksichtigung von baulichen und technischen Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Fol-
gen von Störfällen dienen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung/ -intensität von Gebäuden 
oder sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des BIm-
SchG. 

LWaldG  Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, Abwehr der durch Emissionen bedingte Gefahren, Nachteile 
und Belästigungen 

Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Wasservorräte sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwäldern, Schutz vor Wassererosion.  

 

Schutzgut Landschaft  

BNatSchG  

LNatSchG  

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft.  

Landschaftsschutz -  
gebiet nach §  26 
BNatSchG  

Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes 
von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter Arten. Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit bzw. der 
besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft. Bewahrung von Erholungsgebieten von besonde-
rer Bedeutung. 

Naturpark nach §  27 
BNatSchG  

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter Berücksichtigung von Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhaltigem Tourismus und Landnutzung 

Naturdenkmäler nach 
§ 28 BNatSchG  

Erhalt und Schutz von Einzelschöpfungen in der Natur aus wissenschaftlichem, naturgeschichtlichem oder 
landeskundlichem Gründen bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

UNESCO Biosphären-
reservat  

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vordergrund zwischen gesell-
schaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- 
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

Baugesetzbuch  Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen der Bauleitplanung. Berücksichti-
gung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen. Landschaftspläne oder sons-
tige Grünpläne sind ebenfalls im Rahmen der Bauleitplanung darzustellen und zu berücksichtigen. 
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Schutzgut Mensch  

BauGB  Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes sowie der Freizeit und Erholung bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen 

BImSchG  
TA Luft  
VDI Richtlinie  

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich 
des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen), 

TA Lärm  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche so-
wie deren Vorsorge 

DIN 18 005 

16. BImSchV  

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz 
notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnah-
men in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll.  

LAI Freizeit Lärm Richt-
linie  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Freizeitlärm 

Geruchs -/ Immissions-
richtlinie  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen, insbesondere landwirtschaftlicher 
Art.  

BNatSchG / LNatSchG  Zur Sicherung der Lebensgrundlage wird auch die Erholung in Natur und Landschaft herausgestellt.  

UNESCO Biosphären-
reservat  

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vordergrund zwischen gesell-
schaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- 
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

Naturpark nach § 27 
BNatSchG  

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter Berücksichtigung von Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhaltigem Tourismus und Landnutzung 

LWaldG  Sicherung, Erhalt oder Erneuerung der ungestörten natürlichen Entwicklung einer Waldgesellschaft mit ihren 
Tier- und Pflanzenarten.  

WHG Schutz von Gewässern als Bestandteil als Lebensgrundlage des Menschen. 

 

Schutzgut Fläche  

Raumordnungsgesetz 
ROG 

Berücksichtigung der bundes- wie rahmenrechtlichen Vorgaben zu Bedingungen, Aufgaben und Leitvorstel-
lungen der Raumordnung zur ausgewogenen Gestaltung von Siedlungs- und Freiraumstruktur unter Beach-
tung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

Flächennutzungsplan  Planungsinstrument zur Steuerung von städtebaulichen Entwicklungen einer Gemeinde durch die öffentliche 
Verwaltung im System der Raumordnung. 

Baugesetzbuch  Erhaltung und Schutz der Fläche durch die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bzw. die durch 
die Eingriffe verursachten Auswirkungen. 

 

Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

DSchG  

BNatSchG  

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und ïlandschaftsteilen von besondere charakteristische Eigenart 
sowie der Umgebung schützenswerter oder geschützter Kultur, Bau- und Bodendenkmälern sowie der Denk-
mäler selbst.  

Naturdenkmäler nach 
§ 28 BNatSchG  

Erhalt und Schutz von Einzelschöpfungen in der Natur aus wissenschaftlichem, naturgeschichtlichem oder 
landeskundlichem Gründen bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

Baugesetzbuch  Erhaltung von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung und -entwicklung.  

 

Biologische Vielfalt  
BNatSchG  Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
so zu schützen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.  

BNatSchG nach §  44 
Besonderer Arten-
schutz  

Berücksichtigung der Einhaltung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG. 

FFH-Richtlinie  

VogelSchRL  

Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen sowie Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebens-
räume auf nationaler und europäischer Rechtsgrundlage. 

Rote Listen  Information der Öffentlichkeit über en Gefährdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotoptypen und Entscheidungs- 
und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten im Rahmen der Umweltprüfung 

WHG Schutz von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
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Baugesetzbuch  Erhaltung und Schutz der biologischen Vielfalt durch die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
bzw. die durch die Eingriffe verursachten Auswirkungen. 

 

Natürliche Ressourcen  

BNatSchG  Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
so zu schützen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.  

Bundesimmissions -
schutzgesetz in kl. der 
Verordnungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

Baugesetzbuch  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; die Beschreibung der 
potentiellen Auswirkung während der Bau- und Betriebsphase unter Berücksichtigung der Nutzung und der 
nachhaltigen Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen. 

Wasserhaushalts -     
gesetz  

Landeswassergesetz  

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigun-
gen ihrer Ökologischen Funktionen.  

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die spar-
same Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern.  

Sicherung des Grundwassers in seiner Qualität und Quantität vor Erheblichen Beeinträchtigungen als Le-
bensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen. 

LWaldG  Sicherung der nachhaltigen Nutzungsfunktion des Waldes. Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, 
Abwehr der durch Emissionen bedingte Gefahren, Nachteile und Belästigungen 

Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Wasservorräte sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwäldern, Schutz vor Wassererosion.  

 

Unfälle und Katastrophen  

Bundesimmissions -
schutzgesetz in kl. 
der Verordnungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schützen und dem Entstehen schäd-
licher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

LWaldG  Sicherung der Erosion von rutschgefährdeten, felsigen/ steinigen Hängen und Steilhängen, Verkarstungen und 
Flugsandböden durch standortgerechte Waldbestockung auf gefährdeten Standorten. 

Überschwemmungs-
flächen  

Darstellung von Hochwassergefahren- und Überflutungsflächen zur Erkennung, Vermeidung und Reduktion 
von Hochwasserrisiken.  

 

Emissionen, Energienutzung und Abfall  

Bundesimmissions -
schutzgesetz in kl. 
der Verordnungen  

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schützen und dem Entstehen schäd-
licher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

TA Luft  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen um ein hohes 
Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

Baugesetzbuch  Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern sowie soweit mög-
lich eine Angabe zu Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen und ggf. die Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
auf das Klima und Treibhausgasemission. Gewährleistung der Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie 

WHG Schutz von Gewässern als Nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung. 

 

2.4.2 Ziele der Fachplanungen  

Landesentwick-
lungsplan  

Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) wird der Untersuchungsraum 
um Wallbach in die Raumkategorie ĂRandzonen um die Verdichtungsräumeñ eingestuft.  

Der Ortsteil Wallbach liegt entlang der Landesentwicklungsachse zwischen Bad Säckin-
gen und Wehr.  
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Regionalplan  

 

Das Plangebiet wird in der Raumnutzungskarte als geplante ĂSiedlungsflªche Industrie 
und Gewerbeñ dargestellt. 

Die südlich gelegene Grünzäsur ist vom Vorhaben nicht betroffen. 

Der Bebauungsplan entspricht den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung. 

 

 

 

Abbildung 3: Unmaßstäblicher Auszug aus dem Regionalplan  2000: Lage des Plangebiets (rot) (Quelle: 
Regionalverband Hochrhein -Bodensee, Stand Juli 2024) 

 

Flächennut-
zungsplan (FNP)  

Der gemeinsame Flächennutzungsplan (FNP) des VVG Bad Säckingen ist seit dem 
30.04.2023 wirksam. Der FNP stellt den Bereich des Plangebiets als geplante gewerbli-
che Bauflächen dar.  

 

< 
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Abbildung 4: Plangebiet (rot) und Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan des VVG Bad 
Säckingen (Quelle: VVG Bad Säckingen ) 

 

Biotopverbunde  Im Plangebiet und der näheren Umgebung sind keine Flächen des Biotopverbunds aus-
gewiesen. Eine Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden.  

Die Schutzziele der Biotopverbunde gemªÇ LUBW Ăräumlicher Austausch zwischen Le-
bensräumen, der nicht zwingend durch ein unmittelbares Nebeneinander gewährleistet 
sein muss und Austausch von Pflanzen- und Tierarten zwischen den einzelnen Teilflä-
chen und damit Erhalt und Förderung der Biodiversität im betrachteten Raumñ werden 
nicht erheblich beeinträchtigt.  

 

 

 

Abbildung 5: Plangebiet (rot) und Biotopverbunde trockener (Orange töne), mittlerer (Grüntöne) und 
feuchter Standorte (Blautöne) (Quelle: LUBW  2025)  
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Wildtier -                   
korridore  

Der nächstgelegenen Wildtierkorridore  

¶ ĂEggberg / Egg (Hochschwarzwald) - Hochb¿el (CH)ñ und 

¶ ĂEggberg / Egg (Hochschwarzwald) - Gingelekopf / Obersäckingen (Hoch-
schwarzwald)ñ 

verlaufen in knapp 2 km Entfernung nördlich bzw. ca. 3 km nordöstlich zum Plangebiet 
und sind durch besiedelte Bereiche sowie Verkehrsachsen räumlich vom Plangebiet ge-
trennt. Die Korridore sind daher durch das Bauvorhaben nicht betroffen. 

 

 

 

Abbildung 6: Plangebiet (rot) und der nächstgelegene Wildtierkorridor (Quelle: LUBW)  

 

2.4.3 Landwirtschaftliche Belange  

Landwirtschaft  Ein überwiegender Teil der Flächen wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Damit sind 
landwirtschaftliche Belange im Hinblick auf eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme 
betroffen. 

 

2.4.4 Fortwirtschaftliche Belange  

Forstwirtschaft  Die Gehölze nördlich und östlich des Plangebiets sind nicht als Wald einzustufen. Wald-
flächen oder forstrechtliche Belange sind daher vom Vorhaben nicht betroffen. 

 

2.4.5 Berücksichtigung bei der Aufstellung  

Vorbemerkung  Aus der nachfolgenden vorläufigen Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art 
und Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Ziele der Fachgesetze ohnehin einen bewertungsrelevanten Rahmen rein 
inhaltlicher Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen inhaltli-
chen Rahmen hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festsetzungen vor-
geben. So werden beispielsweise bestimmte schutzgutspezifische Raumeinheiten (z. B. 
Biotoptypen, Bodentypen etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben 
bewertet.  
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Damit stellen die gesetzlichen und fachplanerischen Ziele innerhalb der Umweltprüfung 
den finalen Maßstab für die Frage dar, welchen Umweltauswirkungen aus ökologischer 
Sicht in die Abwägung eingestellt werden müssen.  

 

 

3 Beschreibung des Vorhabens  

3.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans  

Vorbemerkung  Die nachfolgend kursiv gedruckten Angaben wurden der Begründung zum Bebauungs-
plan vom Büro FSP übernommen. Weitere Angaben können dem Bebauungsplan ent-
nommen werden.  

 

Inhalt und Ziele  Im Südosten des Stadtteils Wallbach soll ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet wer-
den. Auf der Fläche soll außerdem der Bauhof untergebracht werden, sodass Synergie-
effekte genutzt werden können.  

Die Festsetzung als Gewerbegebiet schafft einen möglichst großen Gestaltungsspiel-
raum auf Ebene des Bebauungsplans, sodass im Falle einer Änderung des Nutzungs-
konzepts auch Gewerbebetriebe angesiedelt werden können.  

Durch die bereits vorhandene Erschließung wird auf einen sparsamen Umgang mit Flä-
chen und Kosten geachtet, sowie wertvolle Strukturen geschützt.  

 

 

Abbildung 7: Bebauungsplan ĂStöckacker II ñ (Quelle: fsp.stadtplanung , Stand: 22.09.2025) 

 

Standort  Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des Ortsteils Wallbach nordwestlich der Stadt 
Bad Säckingen. Es befindet sich im Naturraum Hochrheintal und in der Großlandschaft 
Hochrheingebiet. Topografisch liegt das Gebiet im Rheintal auf einer Höhe von ca. 
290 m ü. NHN.  

Das Plangebiet befindet sich im am südöstlichen Ortsrand von Wallbach, einem der drei 
Stadtteile von Bad Säckingen. Im Norden grenzt die alte Kiesgrube an, an die sich unmit-
telbar das bestehende Gewerbegebiet anschließt. Im Osten wird das Plangebiet durch 
den Wirtschaftsweg entlang der Hauptstraße bzw. Wallbacher Straße und im Westen 
durch die Lindenstraße begrenzt. Im Süden grenzt in Verlängerung der Industriestraße 
ein landwirtschaftlicher Weg an, der zur Erschließung des östlichen Teilbereichs in den 
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Geltungsbereich aufgenommen wurde. Südlich des Plangebiets bzw. des Wegs befinden 
sich landwirtschaftlich genutzte Grünfläche. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Flst. Nrn. 535, 537, 538, 539, 540 vollum-
fänglich sowie das Wegegrundstück Flst. Nr. 534 in Teilen. Die genaue Abgrenzung des 
Plangebiets ist dem Geltungsbereich in der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

Art der baulichen 
Nutzung  

Maß der bauli-
chen Nutzung  

Art und Maß der baulichen Nutzung sind der Begründung von fsp.stadtplanung zu ent-
nehmen.  

 

 

Tabelle 1: Städtebauliche Kennziffern  

Flächenbezeichnung  m² (ca.)  % (ca.) 

Gewerbegebiet 9.975 81 

Öffentliche Verkehrsflächen 1.116 9 

Private Grünfläche 1.209 10 

Summe / Geltungsbereich  12.300 100 

 
 

3.2 Alternativen  

Alternativen   In der Begründung von fsp.stadtplanung wird der Anlass wie folgt beschrieben:  

Das bestehende Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ist in die Jahre gekommen und 
entspricht schon seit längerem nicht mehr den Normvorgaben. Auch die Lage der Feuer-
wehr im Ortskern direkt am Rhein ist nicht optimal für die ausrückenden Einsatzkräfte. 
Daher soll an einem neuen Standort ein modernes Gerätehaus errichtet werden.  

Die zuvor erstellte Machbarkeitsstudie zur Standortwahl ergab, dass sich das Plangebiet 
am südöstlichen Ortsrand am besten für den neuen Feuerwehrstandort eignet und hier 
zudem auch der Bauhof untergebracht werden kann. So können Synergieeffekte wie z.B. 
Lagerflächen am gemeinsamen Standort genutzt werden. 

Die Nutzung des Plangebietes als Bauland entspricht daher dem sparsamen Umgang mit 
dem Schutzgut Fläche, da direkt im Anschluss an bereits bestehende Gewerbeflächen 
gebaut wird und mit den bestehenden Straßen im Plangebiet bereits Erschließungsstra-
ßen vorhanden sind, also keine neuen öffentlichen Verkehrsflächen gebaut werden müs-
sen. 

 

3.3 Belastungsfaktoren  

3.3.1 Baubedingte Beeinträchtigungen  

Lärmemissionen  

 

Baubedingte Lärmemissionen entstehen vor allem durch den zeitlich befristeten Einsatz 
entsprechender Baugeräte für die Errichtung der Wohnhäuser.  

Aufgrund der kurzen Dauer und der bereits bestehenden Vorbelastung durch die Sied-
lungsstrukturen (insbesondere Gewerbegebiet), die östlich verlaufenden Verkehrsach-
sen (Hauptstraße und Bahnlinie) sowie die Kies- und Betonwerke östlich des Plangebiets 
werden die Lärmemissionen als unerheblich eingestuft. 

 

Schadstoffemis-
sionen  

 

Baubedingte Schadstoffemissionen entstehen durch den Einsatz der Baugeräte aber 
auch durch entsprechende Staubemissionen bei den Bauarbeiten. Da diese Beeinträch-
tigungen ebenfalls nur in einem zeitlich eng begrenzten Zeitrahmen zu erwarten sind, 
ergeben sich auch hier keine zusätzlichen erheblichen Belastungen.  
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 Schadstoffbelastungen durch Unfälle während der Bauarbeiten sind durch sachgemäßen 
und verantwortungsvollen Umgang sowie die Einhaltung der fachspezifischen Vorschrif-
ten zu vermeiden. 

Insgesamt wird hier davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung von Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen allenfalls ein geringes Risiko hinsichtlich der Freisetzung von Schad-
stoffen (z. B. Treib- und Schmierstoffe) während der Bauarbeiten besteht. 

 

Gefährdung von 
Vegetations -            
beständen  

Vom Vorhaben betroffen sind landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die Feldhecke, 
die durch die entstehenden Gewerbeflächen überplant werden. 

Die weiteren Vegetationsstrukturen in der Umgebung werden nicht tangiert und bleiben 
erhalten. 

 

3.3.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächen -                      
versiegelung  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ĂStöckacker IIñ ergeben sich folgende Verªn-
derungen gegenüber dem jetzigen Bestand: 

Die Flächengröße des Plangebietes beträgt ca. 12.300 m² (Bruttobaufläche). Abzüglich 
der festgesetzten Verkehrsflächen von 1.116 m² sowie der privaten Grünfläche auf 
1.209 m² ergibt sich eine Nettobaufläche von 9.975 m². 

Bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 beträgt die maximal zulässige Flächenversie-
gelung innerhalb des Gewerbegebiets ca. 7.980 m² (9.975 m² * 0,8). Zusammen mit den 
geplanten Verkehrsflächen ergibt sich eine max. zulässige Flächenversiegelung von ins-
gesamt 9.096 m². 

Die verbleibenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit ca. 1.995 m² sowie die 
privaten Grünflächen auf 1.209 m² (insgesamt also 3.204 m²) sind als gärtnerisch zu ge-
stalten.  

Da im Plangebiet mit der vorhandenen Straße bereits ca. 675 m² an versiegelten Flächen 
vorhanden sind, beläuft sich die zusätzliche Flächenversiegelung auf ca. 7.305 m².  

 

3.3.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Lärm - u. Schad -
stoffemissionen  

Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind in der Regel die zusätzlichen Lärm- und 
Schadstoffemissionen darzustellen, die sich durch das Bauvorhaben ergeben. 

 Im zukünftigen Gewerbegebiet sollen Feuerwehr und Bauhof angesiedelt werden. Daher 
ist mit betriebsbedingten Emissionen zu rechnen. Der Ziel- und Quellverkehr wird sich 
voraussichtlich geringfügig erhöhen, dabei sind entsprechenden Lärmemissionen durch 
Einsatzfahrzeuge zu erwarten.  

Insgesamt ist die Erhöhung des Verkehrsaufkommens aber als unerheblich einzustufen, 
da bereits eine Gewerbeflächen in der Umgebung vorhanden sind und es sich um eine 
ergänzende Entwicklung in bereits besiedelten Bereichen handelt.  

 

 

4 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter sowie 
der Umweltauswirkungen  

4.1 Schutzgebiete und geschützte Flächen  

Schutzgebiete  Das Plangebiet befindet sich im Naturpark ĂS¿dschwarzwaldñ. Ansonsten liegt es auÇer-
halb von Schutzgebieten. Auch gesetzlich geschützte Biotope oder FFH-Mähwiesen be-
finden sich nicht innerhalb des Plangebiets. 
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 Abbildung 8: Plangebiet (rot) und Schutzgebiete in der Umgebung (Quelle: LUBW 202 5) 

 

Naturpark  Der Planbereich ist durch den Naturpark ĂS¿dschwarzwaldñ (Schutzgebiets-Nr. 6) über-
lagert. Der Naturpark Südschwarzwald umfasst ein 394.000 Hektar großes Gebiet im äu-
ßersten Südwesten Deutschlands. Er reicht von Herbolzheim und Triberg im Norden bis 
nach Waldshut-Tiengen und Lörrach im Süden. Im Westen schließt er die Vorbergzone 
bis Freiburg und Emmendingen ein, nach Osten dehnt er sich bis Donaueschingen und 
Bad Dürrheim auf der Baar-Hochebene aus. 

Auszug aus der Schutzgebietsverordnung:  

ü Zweck des Naturparks Südschwarzwald ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern insbesondere 1. die beson-
dere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als bedeut-
same Landschaft für Tourismus einschließlich des Sports zu fördern, 2. die charak-
teristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren Of-
fenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für eine viel-
fältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln, 3. eine 
möglichst naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, die Er-
richtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltverträglichen Erholungseinrichtun-
gen zu fördern und dabei dem Prinzip der Konzentration von Sommer- und Winternut-
zung zielgerecht zu folgen, Überlastungen zu vermeiden, sowie bereits überlastete 
beziehungsweise gestörte Bereiche durch geeignete Maßnahmen zu entlasten, 4. 
auf der Basis der natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität des Gebietes 
durch Aktivierung der vorhandenen Potentiale und durch positives Zusammenwirken 
verschiedener Bereiche, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale 
Wertschöpfung zu erhöhen, 5. die bäuerliche Landwirtschaft und die Forstwirtschaft 
in ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, 
auch mit ihrer landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und die biologische Viel-
falt im Naturparkgebiet zu erhalten, zu berücksichtigen und fortzuentwickeln. 

ü Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie 
der städtebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.  

ü Maßnahmen nach Absatz 1 werden innerhalb des Naturparks insbesondere auf der 
Grundlage eines Naturparkplans festgelegt sowie ideell und finanziell gefördert. Der 
Naturparkplan wird in Abstimmung mit den beteiligten Behörden vom Träger des Na-
turparks, dem Verein »Naturpark Südschwarzwald e.V., aufgestellt. 

Gemäß § 4 Abs. 2 der Naturparkverordnung vom 08.03.2000 des Reg. Präs. Freiburg 
bedarf die ĂErrichtung von baulichen Anlagenñ einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils 
örtlichen Unteren Naturschutzbehörde. Einer gesonderten schriftlichen Erlaubnis bedarf 
das Bauvorhaben nach § 4 Abs. 4 nicht, sofern das Vorhaben nach anderen Vorschriften 
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bereits eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde voraussetzt, die dann die 
schriftliche Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 ersetzt. 

Die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen sind im Rahmen des Bauantrags 
zu beantragen und werden entsprechend in die baurechtliche Genehmigung integriert. 

 

Biosphären -    
gebiete  

Das nächstgelegene Biosphärengebiet liegt in mindestens 10 km Entfernung zum Plan-
gebiet, sodass Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 

 

FFH-Gebiete  Der Vorhabenbereich liegt außerhalb von FFH-Gebietsgrenzen.  

Teilflächen des nächstgelegenen FFH-Gebiets ĂMurg zum Hochrheinñ (Schutzgebiets-Nr. 
8413341) befindet sich rund 850 m nordöstlich des Plangebiets. Aufgrund der Distanz 
können erhebliche Beeinträchtigungen für die Lebensraumtypen des Schutzgebietes 
ausgeschlossen werden. Eine Abprüfung möglicher Auswirkungen auf die mobilen Arten 
des FFH-Gebiets erfolgt im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung. Eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse ist in Kapitel 4.1 zu finden. 

 

 Als Einzelarten des FFH-Gebiets werden 
angegeben: 

ü Gelbbauchunke 

ü Groppe 

ü Grünes Gabelzahnmoos 

ü Mopsfledermaus 

ü Biber 

ü Bechsteinfledermaus 

ü Wimperfledermaus 

ü Großes Mausohr 

ü Grünes Koboldmoos 

ü Rogers Goldhaarmoos 

 
 

Abbildung 9: Plangebiet (rot) und Abgrenzungen 
FFH-Gebiet (blau) (Quelle: LUBW  2025) 

 

Vogelschutz - 
gebiet e (VSG) 

Im Plangebiet liegen auch keine Vogelschutzgebietsflächen. Die nächstgelegenen Aus-
läufer des Vogelschutzgebietes ĂS¿dschwarzwaldñ (Nr. 8114441) befinden sich in über 
9 km Entfernung nördlich des Vorhabenbereichs. 

Aufgrund der weiten Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes ausgeschlossen werden. Zudem kann ausge-
schlossen werden, dass das Plangebiet für die Vogelarten des VSG bspw. eine Funktion 
als essenzielles Nahrungsgebiet o. ä. übernimmt.  

 

Naturschutz - 
gebiet e (NSG) 

Das nªchstgelegene Naturschutzgebiet ĂWehramündungñ (Schutzgebiets-Nr. 3.240) be-
findet sich in ca. 2,5 km nordwestlicher Entfernung. Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden. Auf eine weitere Betrachtung wird verzichtet. 

 

Landschafts -
schutzgebiet e 
(LSG) 

Das nªchstgelegene Landschaftsschutzgebiet ĂWehramündungñ (Schutzgebiets-Nr. 
3.37.020) befindet sich in ca. 2,8 km nordwestlicher Entfernung und schließt unmittelbar 
an das Naturschutzgebiet an. Beeinträchtigungen können aufgrund der Entfernung aus-
geschlossen werden. 

 

Gesetzlich ge-
schützte Biotope  

Unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das Offenlandbiotop ĂGe-
hölzstreifen am Radweg Säckingen-Wallbachñ (Biotop-Nr. 184133370023).  
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Beschreibung  

ĂBeschreibung 2019:  

Lockere Reihung von Gehölzbiotopen entlang des Radwegs zwischen Bad Säckingen 
und Wallbach. Die Baumschicht der Feldgehölze ist von Feld-Ahorn und Stiel-Eiche do-
miniert, in der Strauchschicht herrscht der Rote Hartriegel vor. Der Boden zwischen den 
Gehölzen ist teils dicht von Efeu bedeckt. Die kurzen Abschnitte der Feldhecken sind 
sehr dicht ausgebildet. In den nitrophytischen Säumen findet sich viel Knoblauchsrauke 
und Efeu, sowie reichlich Brombeere.ñ  

Um die an das Plangebiet angrenzenden geschützten Biotope vor baubedingten Beein-
trächtigungen zu schützen, sind folgende Maßnahmen umzusetzen bzw. Vorgaben ein-
zuhalten: 

ü Die außerhalb (östlich angrenzend) des Geltungsbereichs ĂGewerbegebiet 
Stºckackerñ liegende Teilflªche des Offenlandbiotops ĂGehºlzstreifen am Rad-
weg Säckingen-Wallbachñ ist durch Flatterband oder Schutzzaun zu markieren 
und vom Baugeschehen abzugrenzen. Zudem ist sie als Bautabuzone auszuwei-
sen. D.h. auf der Fläche dürfen keine Befahrungen stattfinden, Materialien abge-
lagert oder Baugeräte geparkt / zwischengelagert werden. 

ü Entlang der Ostgrenze ist ein min. 10 m breiter Streifen von einer Bebauung frei-
zuhalten, um Beeinträchtigungen des angrenzenden Gehölzbiotops zu vermei-
den.  

 

 

 

Abbildung 10: Plangebiet (rot) und gesetzlich geschützte Biotope (pink und grün) (Quelle Luftbild: 
LUBW 2025) 

 

FFH-Mähwiesen  In ca. 100 bis 200 m Entfernung liegen östlich des Plangebiets die beiden FFH-
Mähwiesen  

¶ ĂMªhwiese Sªngeracker bei Kieswerk Wallbachñ (MW-Nummer 
6510033746210266) 

¶ ĂMªhwiese Untersandrain bei Kieswerk Wallbachñ (MW-Nummer 
6510033746210265). 

Es besteht eine rªumliche Trennung durch die ĂHauptstraÇeñ und die Bahnlinie als Ver-
kehrsachsen sowie Gehölze. Eine Betroffenheit der FFH-Mähwiesen ist daher nicht zu 
erwarten. 
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Streuobst  Neben der Feldhecke entlang der nördlichen Abgrenzung des Plangebiets ist innerhalb 
des Plangebiets nur ein einzelner Baum vorhanden. Da es sich um einen Einzelbaum in 
einer Ackerfläche handelt, ist keine Streuobstwiese im Sinne des § 30 NatSchG betroffen.  

 

4.2 Artenschutz nach § 44 BNatSchG  

BNatSchG  Für die nach § 7 Abs. 13 und 14 BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Arten 
bestehen nach § 44 BNatSchG rechtliche Vorgaben, die eine absichtliche Störung oder 
Tötung von Arten verbieten. Das strenge Schutzregime verbietet wild lebende, streng und 
besonders geschützte Arten sowie europäische Vogelarten während der Fort-                       
pflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Eine erhebliche Störung liegt dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

 

Vorbemerkung  Im Plangebiet fanden Begehungen zur Ermittlung der Biotoptypen und der Habitatstruk-
turen sowie faunistische Untersuchungen statt. Die Ergebnisse der Kartierungen wurden 
in einer artenschutzrechtlichen Prüfung aufgearbeitet. 

Ergänzend zu den durchgeführten Kartierungen erfolgten auch Datenrecherchen bezüg-
lich eines Vorkommens der relevanten Arten. Hierbei wurden Daten der LUBW, des BfN 
sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten Kartierungen der Arten herangezogen 
etc. (vgl. Literaturverzeichnis des Endberichts der artenschutzrechtlichen Prüfung). Eben-
falls wurden Verbreitungsdaten der OGBW (ADEBAR), der Internetseite Schmetterlinge 
Baden-Württembergs und Hirschkäfer-Meldungen diverser Plattformen genutzt (hirsch-
käfer-suche.de, kerbtier.de, Meldeplattform der LUBW). 

Auf dieser Grundlage erfolgte die Prüfung einer möglichen Betroffenheit planungsrele-
vanter Arten. Die Ergebnisse sind dem Endbericht vom 22.09.2025 von galaplan decker 
zu entnehmen.  

 

 

4.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet für das Schutzgut Tiere und Pflanzen umfasst den Vorhaben-
bereich und die angrenzenden Bereiche. 

 

Vorbemerkung  Das 1,1 ha große Plangebiet wurde am 17.05.2022 im Hinblick auf die vorhandenen Bi-
otoptypen kartiert.  

Nachfolgend werden die im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen kurz beschrieben.  

Als Grundlage für die Biotoptypen wurde der Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben und 
Bewerten ĂArten, Biotope, Landschaftñ der LUBW vom November 2018, 5. Auflage ver-
wendet. 

Die Ergebnisse sind auch im Bestandsplan vom 22.09.2025 entsprechend dargestellt. 
Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind mit Ausnahme der artenschutzrechtlichen 
Prüfung derzeit keine besonderen oder vertiefenden Untersuchungen notwendig. 

Die fettgedruckten  Werte entsprechen den Bewertungen der Biotoptypen im Normalfall. 
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Abbildung 11: Bestandsplan der Biotoptypen im Plangebiet  (Quelle: galaplan decker , Stand 22.09.2025) 

 

37.11 
Acker mit frag-
mentarischer 
Unkrautvegeta-
tion  

Der Großteil des Plangebiets wird als Acker 
bewirtschaftet. Aktuell wächst dort Getreide.  

Die Fläche wird mit dem Normalwert von 
4 ÖP bewertet.  

Schutzstatus: keiner 

Bewertung nach ÖKVO:  

Bestand: 4 ï 8; hier: 4 

 

 

41.22  
Feldhecke mittle-
rer Standorte  

Entlang der nördlichen Abgrenzung des Plan-
gebiets verläuft eine Feldhecke mittlerer 
Standorte. Da sich die Feldhecke nicht in der 
freien Landschaft befindet (Kriterium für §30 
Biotop), sondern an ein Gewerbegebiet an-
grenzet und durch Eutrophierung im Unter-
wuchs den Charakter eines Brombeergebü-
sches hat, wird sie nicht als §30 Biotop einge-
stuft. Aufgrund des überwiegenden Charak-
ters eines Brombeergestrüpps wird die Feld-
hecke leicht abgestuft im Vergleich zum Nor-
malwert. 

Die Feldhecke wird aufgrund ihrer Ausprägung auf 15 ÖP abgewertet. 

Schutzstatus: keiner 

Bewertung nach ÖKVO: 

Bestand: 10 ï 17 ï 27; hier: 15 
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45.30 
Einzelbaum  

Auf dem Acker steht ein einzelner Baum mit ei-
nem Durchmesser von ca. 60 cm (188 cm Um-
fang). Streng geschützte Moose oder 
Habitatstrukturen wie Höhlen oder 
Rindenabplatzungen konnten nicht festgestellt 
werden.  

Schutzstatus: keiner 

Bewertung nach ÖKVO: 

Stammumfang * Wert des Biotoptyps, auf dem 
sich der Baum befindet 

Es handelt sich um den geringwertigen Bio-
toptyp Acker mit fragmentarischer Unkrautvege-
tation, weshalb der Stammumfang mit einem 
Wert von 8 multipliziert wird.  

Baum: 188 cm * 8 = 1.504 ÖP  

 

60.21 
völlig versiegelte 
Straße oder Platz  

Im südwestlichen Bereich des Plangebiets fällt ein 
Teil der Straße in das Plangebiet. Dieser Bereich ist 
als Defizitbereiche zu werten. 

Schutzstatus: keiner 

Bewertung nach ÖKVO: 

Bestand: 1; hier: 1 

 

 

 

 

Vorbelastung  Vorbelastungen sind im Plangebiet lediglich kleinflächig in Form der Verlängerung der 
ĂLindenstraßeñ bzw. ĂIndustriestraÇeñ vorhanden. Die restlichen Flächen sind derzeit un-
versiegelt und unbebaut. Die Flächen werden landwirtschaftlich als Acker zum Getreide-
anbau genutzt. 

 

Bedeutung /        
Empfindlichkeit  

Die Wertigkeit der unterschiedlichen Biotoptypen in Bezug auf die Bedeutung im Natur-
haushalt und die Biotop- und Artenvielfalt reicht von gering (versiegelte Straße, Acker) 
bis mittel-hoch (Feldhecke, Einzelbäume). Analog zur Bedeutung lässt sich auch die 
Empfindlichkeit beurteilen. 

 

Ergebnis  Durch den Bebauungsplan wird ein Acker inkl. einem Einzelbaum sowie eine Feldhecke 
vollständig überplant.  

 

Tabelle 2: Biotopbewertung Bestand , Bebauungsplan ĂStöckacker  IIñ 

Biotoptyp Bestand Fläche in m² / Stück ÖP je m² / Stück ÖP ges.

37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation                       9.450                        4 37.800      

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte                        2.175                      15 32.625      

45.30 Einzelbaum                              1                  1.504 1.504        

60.21 Völlig versiegelte Straße / Platz                          675                        1 675           

SUMME                             12.300 72.604       
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Prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ĂStöckacker IIñ werden Teile einer überwiegend 
aus Brombeeren bestehende Feldhecke sowie eine Ackerfläche inkl. eines Einzelbaums 
überplant. Die Biotoptypen gehen durch die Bebauung größtenteils verloren.  

Durch die geplanten Bauvorhaben kommt es zu einer zusätzlichen Flächenversiegelung 
von 7.305 m² innerhalb des Plangebiets. 

Durch die geplanten Eingriffe entsteht ein Ökopunktedefizit. Die Kompensationsmaßnah-
men innerhalb des Plangebiets reichen nicht aus, um das Defizit vollständig zu kompen-
sieren. Die vollständige Kompensation wird durch die Anrechnung bereits durchgeführter 
bzw. bereits genehmigter Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt Bad Säckingen er-
reicht.  

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Im Hinblick auf die Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Tiere und Pflanzen sind folgende Vorgaben einzuhalten: 

ü Begrenzung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß.  

ü Entlang der Ostgrenze ist ein mind. 10 m breiter Streifen von einer Bebauung frei-
zuhalten, um Beeinträchtigungen des angrenzenden und nach § 30 BNatSchG be-
sonders Gehölzbiotops zu vermeiden.   

Der vorhandene Einzelbaum kann aufgrund des Flächenzuschnitts und des großflächig 
ausgewiesenen Baufensters nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erhalten werden. Kon-
krete Planungen liegen bisher nicht vor. Auf die Festsetzung einer Pflanzbindung wird der-
zeit verzichtet, im Rahmen der Projektplanung sollte aber auf den Erhalt des Baumes ge-
achtet werden.  

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind im Hinblick auf das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere aufgrund der großflächigen Ackerflächen nicht möglich.  

 

 Im Hinblick auf den Artenschutz sind zusätzlich die folgenden Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen umzusetzen:  

Reptilien 

ü Um die Einwanderung von Mauereidechsen während der Bauphase in das Baufeld 
zu vermeiden, muss am nördlichen und östlichen Rand entlang des Gehölzbestand 
ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden. 

ü Um die Tötung oder Verletzung von Tieren, die sich in der Winterruhe befinden zu 
vermeiden, dürfen die Rodungen von Wurzelstubben und die Erdarbeiten im Be-
reich des Gehölzbestand nur in der Aktivitätszeit der Reptilien von April bis Sep-
tember durchgeführt werden, wenn die Tiere ausreichend fluchtfähig sind. 

ü Nach der Rodung und vor Beginn der Erdarbeiten müssen die Mauereidechsen 
aus dem westlichen Bereich des Gehölzbestandes vergrämt werden. Um die Auf-
nahmekapazität des verbleibenden Gehölzbestandes zu erhöhen, müssen vorge-
zogen Ausgleichshabitate im räumlichen Zusammenhang hergestellt werden. 

Vögel 

ü Die Rodung von Gehölzen müssen außerhalb der Brutperiode der Avifauna statt-
finden (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sollte dies nicht möglich sein, sind die 
betreffenden Bäume und Gebäude vor der Rodung von einer Fachkraft auf Nester 
zu überprüfen und ggf. die Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf das Ende der 
Brutperiode zu verschieben. 

Fledermäuse 

ü Die Rodung der Gehölze müssen innerhalb der Wintermonate, außerhalb der Ak-
tivitätszeit der Fledermäuse, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende Februar). 
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ü Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fleder-
mäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle 
sind zu unterlassen.  

ü Beleuchtungen der geplanten Gebäude sowie Veränderungen der Beleuchtungs-
situation entlang der Wege und Straßen sollten sich in Relation zum Ist-Zustand 
nicht maßgeblich verändern. Beleuchtungen in Richtung der Gehölze sind zu un-
terlassen. 

ü Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreund-
liche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von ĂFledermausleuchtenñ mit Lichtspektrum 
um 590 nm, ohne UV-Anteil; Verwendung fledermausfreundlicher Straßenlaternen; 
Anpassung eventueller Ausgleichskästen für Fledermäuse an die bestehende 
Lichtbelastung). 

 

Interner Aus-
gleich  

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit als anrechenbare Maßnahmen vorgesehen:  

Baumpflanzungen 

ü Für die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote ist je ein standortgerechter, hei-
mischer und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Abweichungen der 
festgesetzten Standorte bis 5 m möglich. 

ü Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind ein standortgerechter, heimi-
scher und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 18 ï 20 cm) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanz-
liste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind 
zu ersetzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote sind hierbei anrechen-
bar. 

ü Pkw-Stellplätze in dem Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste im 
Anhang, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) zu 
überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Das Pflanzen von 
Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Pro Baum ist ein Baumquartier von mindes-
tens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Diese Bäume 
werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen angerechnet. Bei 
Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die anzupflanzenden 
Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen angeordnet werden. 

ü Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanz-
liste. 

ü Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis : 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht zuläs-
sig. 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° sowie 
flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenanlagen, 
Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als Terras-
sen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke 
von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energie-
erzeugung oder -einsparung ist zulässig.  
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Hinweis zur Dachbegrünung : GemªÇ der Neufassung der Arbeitshilfe ĂDas Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ï Heft 24 der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg ï LUBWñ kann eine Dachbegr¿nung nicht mehr zur direkten Kom-
pensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden gewertet werden. Die Aufwertung im Hin-
blick Schutzgut Tiere und Pflanzen kann weiterhin angerechnet werden und wurde entspre-
chend berücksichtigt.  

 

Baumbewertung 

Die Baumbewertung der zu pflanzenden Bäume berechnet sich wie folgt:  

(Stammumfang in cm zum Pflanzzeitpunkt + Zuwachs an Stammumfang in 25 Jahren) * 
Wert des Biotoptyps auf dem der Baum gepflanzt wird 

Da ein freistehender Baum seine Kraft nicht in das Höhenwachstum stecken muss, sondern 
sich auf das Dickenwachstum konzentrieren kann, ist der jährliche Zuwachs, insbesondere 
in den jungen Jahren, recht hoch. In den vorliegenden Fällen wird ein Zuwachs von 6 mm 
im Jahr angenommen. 6 mm Dickenzuwachs bedeuten ca. 18,85 mm Umfangzuwachs. 

Beim Wert des Biotoptyps handelt es sich bei den Bäumen um einen geringwertigen Bio-
toptyp Garten / Zierrasen. Somit ergibt sich für die Bäume ein Wert von 537 ÖP je neu 
gepflanztem Baum. 

 (20 cm + 47,12 cm) * 8 = 537 ÖP 

Das Pflanzen von Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 

 

Dachbegrünung 

Im Plangebiet sind alle Gebäude mit entsprechenden flachen bis flachgeneigten Dächern 
zu begrünen. Gemäß den Angaben des Architekten weisen 750 m² Dachfläche die erfor-
derlichen Voraussetzungen auf.  

Die Dachflächen sind mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv zu be-
grünen. Die Begrünung muss gemäß der Pflanzliste 3 erfolgen. Eine Kombination mit An-
lagen zur Energieerzeugung ist zulässig und wurde in der Berechnung bereits berücksich-
tigt. 

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergibt sich für die Dachbegrünung auf 750 m² bei 
einer Bewertung mit 4 ÖP/m² eine Aufwertung um 3.000 Ökopunkte, die zur Kompensation 
angerechnet werden.  

Hinweis: Dachbegrünungen der Nebenanlagen sowie der vorgesehenen Gebäude im öst-
lichen Bereich des Baufensters können nicht angerechnet werden, da deren Ausmaß nicht 
bekannt ist. 

 

Externer Aus-
gleich über Öko-
konto  

Die internen Maßnahmen reichen nicht aus, um das Ökopunktedefizit vollständig zu kom-
pensieren. Da innerhalb des Plangebiets keine weiteren zusätzlichen (geeigneten) Aus-
gleichsflächen zur Verfügung stehen, wird das Kompensationsdefizit über eine Ersatzmaß-
nahme gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG kompensiert. 

Zur vollständigen Kompensation werden bereits umgesetzte bzw. bereits genehmigte Maß-
nahmen aus dem Ökokonto der Stadt Bad Säckingen angerechnet.  

Folgende vier Maßnahmen stehen für den Ausgleich zur Verfügung:  

- W10: Waldrand nördlich Golfwelt (Flst. 1670/8 Bad Säckingen) 
- W11: Waldrand Schneckenhalde (Flst. 4017 Bad Säckingen) 
- W12: ĂFrauenweiherñ (Flst. 1670/8 Bad Säckingen) 
- W13: ĂBuchbrunnenñ Westrand (Flst. 3392 und 4017 Bad Säckingen) 
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 Abbildung 12: Übersicht zur Verortung der Ökokonto -Maßnahmen (rot) und Eingriffsbereich (violett).  

 

 Auf dem Flst. 1670/8 in Bad Säckingen wird der Randbereich eines Fichten-Bestands zu 
einem strukturreichen Waldrand entwickelt. Durch diese Maßnahme wird auf einer Fläche 
von 3.870 m² eine Aufwertung von insgesamt 15.480 Ökopunkten erreicht. Von dieser 
Maßnahme wird nur eine Teilfläche von 2.579 m² und entsprechend der Wert von 
10.316 Ökopunkten für den vorliegenden Bebauungsplan verwendet. Die übrigen 
5.164 Ökopunkte der Maßnahme entsprechen einer Fläche von 1.291 m² und verbleiben 
auf dem Ökokonto.  

Auf dem Flst. 4017 in Bad Säckingen wird aus einem Fichten-Bestand ein Eichen-Sekun-
därwald mit strukturreichem Waldrand entwickelt. Dabei wird auf einer Fläche von 4.300 m² 
eine Aufwertung von 25.800 Ökopunkten erreicht.  

Ein weiterer Fichten-Bestand wird angepasst an den Standort jeweils zu einem Eichen-
Sekundärwald bzw. zu einem Quellflur-Erlenwald entwickelt. Die Fläche auf dem Flst. 
1670/8 umfasst 6.460 m², sodass eine Aufwertung von 39.360 Ökopunkten erreicht wird. 

Auf den Flst. 3392 und 4017 wird ein Fichten-Bestand zu einem Eichen-Sekundärwald ent-
wickelt. Durch diese Maßnahme wird auf einer Fläche von 6.570 m² eine Aufwertung von 
39.420 Ökopunkten erreicht. 

Die detaillierten Steckbriefe zu den jeweiligen Maßnahmen sind dem Anhang zu entneh-
men. 

 

  

W13 

 

W10 

 

W11 

 

W12 

 

 



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  Bebauungsplan ĂStºckacker IIñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Bad Säckingen, Gemarkung Wallbach 
 

 31 

Tabelle 3: Biotopbewertung Planung, Bebauungsplan  ĂStöckacker II ñ 

Biotoptyp Planung Fläche in m² / Stück ÖP je m² / Stück ÖP ges.

60.10/60.20 GE: maximal zulässige Flächenversiegelung 7.980                       1                       7.980        

60.60 nicht überbaubare Flächen 1.995                       4                       7.980        

60.60 Private Grünfläche 1.209                       4                       4.836        

45.30 Pflanzgebote 20                           537                   10.740      

60.21 Verkehrsflächen 1.116                       1                       1.116        

Zwischensumme 12.300                           32.652       

Dachbegrünung 750                         4                       3.000        

Summe (Planwert intern) 35.652      

externe Maßnahmen aus dem Ökokonto

W10: Waldrand nördlich Golfwelt 2.579                       4                       10.316      

W11: Waldrand Schneckenhalde 4.300                       6                       25.800      

W12: "Frauenweiher" 6.460                       6                       39.360      

W13: "Buchbrunnen" Westrand 6.570                       6                       39.420      

Zwischensumme externe Maßnahmen 114.896    

Summe (Planwert inkl. externe Maßnahmen) 150.548    

Überkompensation Schutzgut Tiere / Pflanzen (Planung-Bestand) 77.944       

Defizit Schutzgut Boden 77.944-       

GESAMTE ÜBERKOMPENSATION 0-                  

Dachbegrünung

 

 

 

 

  

Abbildung 13: Maßnahmenplan (galaplan decker, Stand: 22.09.2025) 

 

 

Bilanzierung  Wie der Bilanzierungstabelle Tab. 2 zu entnehmen ist, erreicht die Bestandsbewertung 
des Plangebiets insgesamt 72.604 Ökopunkte. 

Durch die Errichtung des Gewerbegebiets gehen innerhalb des Plangebiets Ackerflä-
chen, eine Feldhecke sowie ein Einzelbaum verloren, sodass ein Kompensationsdefizit 
entsteht. Dieses Defizit an Ökopunkten wird durch die Ausweisung von Grün- bzw. Gar-
tenflächen sowie Pflanzvorgaben zu Bäumen und eine Dachbegrünung innerhalb des 
Plangebiets teilweise kompensiert.  

Somit wird ein Planwert von insgesamt 35.652 Ökopunkten erreicht. Es besteht weiterhin 
ein Defizit von 36.952 Ökopunkten beim Schutzgut Tiere / Pflanzen. Zusammen mit dem 
Schutzgut Boden besteht sogar ein Defizit von 150.548 Ökopunkten.  



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  Bebauungsplan ĂStºckacker IIñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Bad Säckingen, Gemarkung Wallbach 
 

 32 

Die vollständige Kompensation erfolgt über bereits umgesetzte bzw. bereits genehmigte 
Maßnahmen vom Ökokonto der Stadt Bad Säckingen. Durch die Überkompensation beim 
Schutzgut Pflanzen und Tiere wird auch das Defizit beim Schutzgut Boden mitausgegli-
chen. 

 

Monitoring  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  

ü Die Überwachung der max. zulässigen Flächenversiegelung. 

ü Die Durchführung der festgesetzten Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzung 
der Pflanzgebote für die Einzelbäume. 

ü Die Herstellung von Grün- bzw. Gartenflächen auf nicht überbaubaren Flächen. 

ü Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Dachbegrünung. 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

 

4.4 Schutzgut Boden  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet. Auswirkungen über das 
Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden. 

 

Methodik  Über die Auswertung der unter Kap. 2.3 genannten Datengrundlagen erfolgt die Erfas-
sung und Darstellung der im Plangebiet vorhandenen natürlichen Böden.  

Die Bestandserfassung erfolgt in Anlehnung an das Bodenschutzgesetz auf der Grund-
lage der Methodik von Heft 23 zur Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit.  

 Zur Berücksichtigung der Einzelfunktionen für das Schutzgut Boden sind gemäß dem  
§ 2 (2) Nr. 1 a.) bis c.) des Bundesbodenschutzgesetzes folgende Funktionen zu unter-
suchen:  

ü die natürliche Bodenfruchtbarkeit, 

ü die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

ü die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe, 

ü die Funktion als Sonderstandort für naturnahe Vegetation. 

 

Geologie                         
& Böden  

Das Plangebiet liegt am Rande des bereits erschlossenen Siedlungsraumes.  

Als geologische Einheit ist gemäß der Geologischen Karte GK50 des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) von ĂÄlterem Auenlehmñ auszugehen.  

Innerhalb des Plangebiets befindet sich gemäß der Bodenkarte BK50 die bodenkundliche 
Einheit ĂBraunerde, Terra fusca-Braunerde und Gley-Braunerde aus Fluss- und Schmelz-
wasserschotternñ. Diese bodenkundliche Einheit ist eine weit verbreitete Kartiereinheit im 
Hochrheintal. 
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Abbildung 14: Geologische Einheiten im und um 
das Plangebiet (blau) (Quelle: LGRB)  

 

 

 

Abbildung 15: Bodentypen im und um das Plange-
biet (blau) (Quelle: LGRB)  

 

Bewertung der 
Bodenfunktio-
nen 

Insgesamt weisen die unversiegelten Böden im Plangebiet eine mittlere bis hohe natürli-
che Bodenfruchtbarkeit, eine sehr hohe Bedeutung in Hinblick auf die Funktion als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf und eine geringe bis mittlere Bedeutung der Filter- und 
Pufferfunktion auf. Der Bodentyp erhält somit insgesamt eine hohe Gesamtbewertung 
von 2.67. 

Die gesamte Ackerfläche innerhalb des Plangebiets ist in der Flurbilanz 2022 als Vor-
rangflur der Wertstufe 1 für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen. Diese Flächen 
sollen langfristig der Gesellschaft und den landwirtschaftlichen Betrieben zur Bewirtschaf-
tung vorbehalten bleiben, da sie die ökonomische und strukturelle Grundlage einer nach-
haltigen Landwirtschaft bilden (LEL, 2022) 1. 

 

 

 

Abbildung 16: Bewertung der Braunerde, Terra fusca -Braunerde und Gley -Braunerde aus Fluss - und 
Schmelzwasser -schottern  (Quelle: LGRB)  

 

Vorbelastungen  Den bereits versiegelten Flächen im Plangebiet (Gebäude, teil- und vollversiegelte Flä-
chen) wird ein Bodenwert von 0 zugewiesen, da der Boden dort keine Funktionen mehr 
erfüllen kann. 

 

Empfindlichkeit  Eine grundsätzlich mittlere bis hohe Empfindlichkeit der Böden besteht gegenüber Flä-
chenversiegelungen. Mittlere Empfindlichkeiten bestehen gegenüber Geländemodellie-
rungen mit Abgrabungen und Aufschüttungen. 

 

Archäologische 
Denkmalpflege  

Falls bei Erdarbeiten Bodenfunde zutage treten, ist das Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 26 ï Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege per Post, per 
Fax; 0761/ 208-3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de, unverzüglich zu benachrich-
tigen. Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Baufortschritt auftre-
tende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige 

 

1 Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd, Flurbilanz 2022 

mailto:referat26@rpf.bwl.de
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Bodenverfärbungen u. ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumenta-
tion im Boden zu belassen.  

Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung ein-
zuräumen. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen  

Die Aufstellung des Bebauungsplans führt im Plangebiet zu einer zusätzlichen Versiege-
lung von etwa 7.305 m². Damit erfolgt in diesen Bereichen der vollständige Verlust der 
natürlichen Bodenfunktionen (Standort für Vegetation, Filter- und Pufferwirkung für 
Schadstoffe, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf). 

Die Anlage der Grünflächen auf den nicht überbaubaren Flächen wird nicht als erhebli-
cher Eingriff gewertet, da die Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder mit Mut-
terboden gedeckt werden und damit die Bodenfunktionen weitgehend wiederhergestellt 
werden können. Bei unsachgemäßer Befahrung (z. B. bei zu hoher Bodenfeuchte) sind 
dauerhafte Stºrungen der Bodenfunktionen ĂAusgleichskºrper im Wasserkreislaufñ und 
ĂNat¿rliche Bodenfruchtbarkeitñ jedoch nicht vollstªndig auszuschlieÇen. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Zur Vermeidung und Minimierung von negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
sind folgende Maßnahmen einzuhalten: 

ü Wege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbe-
festigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fu-
gen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befes-
tigte Flächen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein La-
gern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

ü Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zuläs-
sig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser 
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

Hinweis zur Dachbegrünung : GemªÇ der Neufassung der Arbeitshilfe ĂDas Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ï Heft 24 der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg ï LUBWñ kann eine Dachbegr¿nung nicht mehr zur direkten 
Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden gewertet werden. Die Aufwertung 
im Hinblick Schutzgut Tiere und Pflanzen kann weiterhin angerechnet werden und wurde 
entsprechend berücksichtigt (vgl. Kapitel 4.3) 

ü Die Vorgaben der DIN 19731 im Hinblick auf den Umgang mit Boden bei Lage-
rung und Bearbeitung sind einzuhalten. Detaillierte Darstellungen sind in Kap.6 
(Grünordnerische Festsetzungen und Hinweise) zu entnehmen. 

 

 In der Stellungnahme des RP Freiburg, Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau wird auf folgende Vorgaben hingewiesen:  

ü Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden 
Umgang mit Boden zu achten. 

ü Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz (LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht 
baulich veränderte oder unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept zur Gewährleistung des sparsamen, schonen-
den und haushälterischen Umgangs mit dem Boden im Rahmen der weiteren 
Vorhabensplanung bzw. -durchführung zu erstellen ist. Eine Erstellung des Bo-
denschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen.  
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ü Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m3 Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) geforderten Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögli-
che Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen 
im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

ü Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, 
welche konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind. 

 

Auf eine gesonderte Prüfung eines Erdmassenausgleichs im Rahmen der Bauleitplanung 
wird verzichtet. Das geplante Feuerwehrhaus wird ohne Untergeschoss errichtet. Damit 
ist kein wesentlicher Erdaushub zu erwarten. Aufgrund des geringen Umfangs der Erd-
arbeiten erscheint eine detaillierte ingenieurtechnische Bewertung nicht erforderlich. Die 
potenziellen Mehrkosten für eine solche Prüfung stehen in keinem angemessenen Ver-
hältnis zum zu erwartenden Ergebnis. 

Es wird daher festgestellt, dass ein Erdmassenausgleich im konkreten Fall nicht notwen-
dig ist und keine planerischen Festsetzungen hierzu erforderlich sind. Für potentielle zu-
künftige Bauvorhaben wird auf die Prüfung des Belangs unter Punkt 4.5.4 der Bebau-
ungsvorschriften hingewiesen. 

ü Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzli-
chen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 

ü Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

Tabelle 4: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden  
 

 Bewertungsklasse 
für Bodenfunktio-
nen 

Wertstufe  
Gesamt- 
bewertung 

Ökopunkte / m² Kompensationsbedarf durch die 
zusätzl. Flächenversiegelung 

 

Braunerde, Terra 
fusca-Braunerde 
und Gley-Braun-
erde aus Fluss- und 
Schmelzwasser-
schottern 

2,5 ï4,0 ï 1,5 8 / 3 = 2,67 10,67 ÖP / m² 7.305 m² * 10,67 ÖP = 77.944 ÖP 

 

Ausgleich  Pro m² Flächenversiegelung entsteht ein Kompensationsbedarf von ca. 10,67 Ökopunk-
ten (vgl. Tabelle 4). 

Im Plangebiet wird von einer Überbauung bzw. Versiegelung von zusätzlichen 7.305 m² 
derzeit unversiegelter Grünfläche ausgegangen. Dies entspricht einem Defizit von 
77.944 Ökopunkten. 

Ausgleichsmaßnahmen z. B. in Form von Entsiegelung überbauter Flächen oder Exten-
sivierung von landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen stehen innerhalb des 
Untersuchungsgebiets nicht zur Verfügung. 

Zur Kompensation (Ersatzmaßnahme) des Ökopunktedefizits beim Schutzgut Boden 
wird die beim Schutzgut ĂTiere und Pflanzenñ erreichte Überkompensation aus bereits 
umgesetzten bzw. bereits genehmigten Maßnahmen vom Ökokonto der Stadt Bad 
Säckingen herangezogen (vgl Kapitel 4.3). 

 

Monitoring  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  
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ü die Einhaltung der max. zulässigen Flächenversiegelung, 

ü die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich der Nebenanla-
gen 

ü Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Dachbegrünung. 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten 
stattfinden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

4.5 Schutzgut Wasser  

4.5.1 Oberflächengewässer  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden.  

 

Bestand  /            
Bewertung  

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Fließ- oder Stillgewässer. Etwa 450 m 
westlich verläuft der ĂRheinñ (Gewªsser-ID 6187). Bei dem Fließgewässer handelt es sich 
um ein Gewässer I. Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Aufgrund der Dis-
tanz können Beeinträchtigungen der Fließ- und Stillgewässer durch die geplanten Bau-
maßnahmen ausgeschlossen werden. 

Überflutungsflächen sind lediglich flussaufwärts zwischen Bad Säckingen und Stein (CH) 
und flussabwärts bei Brennet; das Plangebiet liegt nicht in einem Hochwassergefahren-
bereich. 

Zwar sind Oberflächengewässer nicht betroffen, jedoch sind bereits bei der Planung der 
Infrastruktur mögliche Starkregenereignisse und die dadurch ggf. entstehenden Überflu-
tungen zu berücksichtigen. Der Starkregen ist so abzuführen, dass dieser möglichst 
schadlos durch das neu entstehende Baugrundstück fließt. 

 

 

 

Abbildung 17: Fließgewässer in der näheren Umgebung des Plangebiets (rot) und deren Überflutungs-
flächen (Quelle: LUBW)  

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Eingriffe in Oberflächengewässer sind nicht vorgesehen, sodass bei Einhaltung der fol-
genden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchti-
gungen zu erwarten sind: 
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ü Grundsätzliche Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Böden, Grund- und 
Oberflächengewässer. 

ü Vermeidung von Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bauarbeiten (z. B. Treib- und Schmierstoffe).  

ü Einsatz von Baugeräten mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen. 

 

Ergebnis  Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden die Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Oberflächengewässer weitestgehend minimiert. Zusätzliche Kompen-
sationsmaßnahmen werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 

 

4.5.2 Grundwasser  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden.  

 

Bestand  Innerhalb des Plangebiets befindet sich das ĂWSG TB Nagelfluh I+II u. TB Wallbachñ 
(Zone III und IIIA). Entsprechende Vorgaben sind einzuhalten.  

Die hydrogeologischen Einheit gemäß der Hydrogeologischen Karte 1 : 50.000 des LGRB 
(Altwasserablagerung) gilt als Deckschicht mit sehr geringer bis fehlender Porendurch-
lässigkeit und kleinräumiger meist mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit in eingeschal-
teten geringmächtigen Kieslagen. Gemäß der Bundesanstalt für Gewässerkunde befin-
det sich das Gebiet jedoch in einem Bereich der Porenwasserleiter als grundwasserfüh-
rende Gesteine. 

Mit dem hohen Jahresniederschlag von 1.455 mm/Jahr in Bad Säckingen ist zusätzlich 
eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Grundwasserneubildung gegeben. Somit wird 
gemäß der Bundesanstalt für Gewässerkunde eine sehr hohe Grundwasserneubildung 
von ca. 326 mm/Jahr erreicht. 

 

 

Abbildung 18: Lage des Plangebiets (rot) und der vorhandenen Wasserschutzgebiete (Quelle: LUBW  
2025) 

 

 Gemäß den dargestellten Schutzzonen in der nachfolgenden Abbildung der Thermal-
Mineralbrunnen liegt das Plangebiet direkt westlich angrenzend an die Ă uÇere Zone 
(Zone B)ñ der quantitativen Schutzzonen. 

In der Stellungnahme vom 06.09.2024 des LRA Waldshut ï FB Gewässerschutz ï 
Fachbereich Oberirdische Gewässer/Grundwasser wird darauf hingewiesen, dass das 
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Plangebiet innerhalb der quantitativen Zone B/1 des Heilquellenschutzgebiets Bad 
Säckingen verortet ist (vgl. Abbildung 20).  

Entsprechend wird in den Festsetzungen zum Bebauungsplan auf die Bestimmungen der 
geltenden Rechtsverordnung zum Heilquellenschutzgebiet hingewiesen. 

 

Heilquellen-
schutzgebiet  

 

 Abbildung 19: Plangebiet (rot) mit umgebenen Quellschutzgebietszonen  (Quelle: LGRB).  

 

 

 

 

 

 Abbildung 20: Plangebiet (rot)  innerhalb der Zone B1  des Heilquellenschutzgebiets (lila: Außengrenze 
im Westen), jedoch außerhalb der Zone A (rosa: Grenze im Süden). Übersichtskarte links unten: Veror-
tung des Plangebiets  (rot) . Aktueller Planentwurf des LRA Waldshut, nicht rechtskräftig.  (Quelle:  Geo-
technisches Institut GmbH Weil am Rhein ). 

 

Bedeutung  Hinsichtlich der vorhandenen hydrogeologischen Bedingungen besitzt das Plangebiet 
aufgrund der Lage innerhalb einer Wasserschutzgebietszone (III/ IIIA) eine hohe Bedeu-
tung in Bezug auf den Grundwasserhaushalt. 
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Prognostizierte 
Auswirkungen  

Die Beeinträchtigungen durch eine maximal zusätzliche Flächenversiegelung von 
7.305 m² sind entsprechend als mittel einzustufen. Durch die Versiegelung erfolgt eine 
Verringerung der Grundwasserneubildung im Plangebiet. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind folgende Punkte zu beachten: 

ü Beachtung der geltenden Rechtsverordnung aufgrund der Lage innerhalb eines 
WSG. 

ü Beachtung der geltenden Rechtsverordnung (vom 27.06.2022) aufgrund der 
Lage innerhalb der eines Heilquellenschutzgebiets; Sanitäre Abwässer müssen 
an die Kanalisation angeschlossen werden.  

ü Eingriffe ins Kristallin oder Rotliegende sind untersagt. 

ü Während der Bauarbeiten dürfen keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, Diesel, 
Fette, etc.) in den Boden gelangen. 

ü Eine Versickerung über den belebten Oberboden ist im weiteren Verfahren zu 
prüfen. 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig.  

Da die Dachbegrünung nur für flache Dächer festgesetzt wird, kann der Ausgleich 
durch die Dachbegrünung nicht erfasst und berechnet werden. 

 

 

Ergebnis  Eingriffe in die Grundwasserstruktur durch die Gebäudefundamente sind nicht zu erwar-
ten. Ebenso ist nicht mit erheblichen Schadstoffeinträgen, die zu einer Beeinträchtigung 
der Grundwasserqualität führen könnten, zu rechnen, sofern die entsprechenden Vor-
schriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Treibstoffe, Schmiermittel) 
während der Bauarbeiten sowie bei der anschließenden Nutzung eingehalten werden. 

  

Monitoring  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  

ü die Einhaltung der max. zulässigen Flächenversiegelung, 

ü die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich der Nebenanla-
gen, 

ü die ordnungsgemäße Versickerung des Niederschlagswassers. 

ü Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Dachbegrünung. 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

4.6 Schutzgut Klima / Luft  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus, können ausgeschlossen werden.  

 

Bestand  Regionales Klima 

Das Klima in Wallbach wird maßgeblich durch die Lage im Rheintal beeinflusst. Die Jah-
resmitteltemperaturen liegt für Bad Säckingen bei 9,7°C. Die mittlere jährliche Nieder-
schlagsmenge beträgt in Bad Säckingen etwa 1.455 mm/Jahr. Im süddeutschen Raum 
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überwiegen südwestliche und westliche Winde mit erhöhten Windgeschwindigkeiten und 
einer guten Durchmischungsfähigkeit der Atmosphäre. 

 Kleinklima 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich entlang der nördlichen Abgrenzung des Plan-
gebiets eine Feldhecke sowie ein Einzelbaum auf der Ackerfläche, die über die Beschat-
tung und Luftfilterung kleinklimatische Funktionen aufweist. Außerdem findet sich eine 
Ackerfläche, die eine mittlere Bedeutung in Bezug auf das Kleinklima besitzt. 

Innerhalb des Plangebiets ist lediglich eine kleine Straßenfläche als Vorbelastung zu nen-
nen, die als gering eingestuft wird. 

Dem Plangebiet ist somit insgesamt eine mittlere Bedeutung in Bezug auf das Kleinklima 
zuzuweisen. 

 

Bewertung / 
prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die Bebauung des Plangebiets kommt es zu Beeinträchtigungen des Kleinklimas. 
Die anfallende zusätzliche Flächenversiegelung von ca. 7.305 m² führt zum Verlust von 
vorhandenen Vegetationsbeständen und zur Zunahme von Erhitzungserscheinungen mit 
entsprechenden kleinklimatischen Beeinträchtigungen. 

Der vorhandene Einzelbaum sowie Teile der Feldhecke im nördlichen Bereich des Plan-
gebiets können nicht erhalten bleiben. Die geplanten Maßnahmen stellen jedoch auch 
weiterhin eine ausreichende Durchgrünung innerhalb des Plangebiets sicher. 

Im Hinblick auf das Windsystem ergeben sich durch die geplanten Baumaßnahmen keine 
entscheidungserheblichen Veränderungen, da das Plangebiet unmittelbar angrenzend 
an Siedlungsflächen mit bereits beeinträchtigten Leitbahnen liegt. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

 

Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind folgende Punkte zu beachten: 

ü Begrenzung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß.  

 

ü Entlang der Ostgrenze ist ein mind. 10 m breiter Streifen von einer Bebauung 
freizuhalten, um Beeinträchtigungen des angrenzenden und nach § 30 
BNatSchG besonders Gehölzbiotops zu vermeiden.   

 

Kompensation  Als Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft gelten die folgenden Maß-
nahmen: 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig.  

ü Für die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote ist je ein standortgerechter, hei-
mischer und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Abweichungen 
der festgesetzten Standorte bis 5 m möglich. 

ü Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind ein standortgerechter, heimi-
scher und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 18 ï 20 cm) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß 
Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Ge-
hölze sind zu ersetzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote sind hierbei 
anrechenbar. 

ü Pkw-Stellplätze in dem Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 
im Anhang, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm) 
zu überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Das Pflanzen 
von Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Pro Baum ist ein Baumquartier von 
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mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Diese 
Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen ange-
rechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die anzu-
pflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen angeordnet werden. 

ü Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen 
und bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art ge-
mäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte 
Pflanzliste. 

ü Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis : 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht 
zulässig. 

 

Monitoring  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  

ü Die Überwachung der max. zulässigen Flächenversiegelung. 

ü Die Durchführung der festgesetzten Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzung 
der Pflanzgebote für die Einzelbäume. 

ü Die Herstellung von Grün- bzw. Gartenflächen auf nicht überbaubaren Flächen. 

ü Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Dachbegrünung. 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

4.7 Schutzgut Erholung / Landschaftsbild  

Untersuchungs -
gebiet  

Für die Darstellung und Beurteilung des Landschaftsbilds und der Erholung werden das 
Plangebiet und seine weitere Umgebung betrachtet. 

 

Bestand  Wallbach befindet sich im Naturraum Hochrheintal und in der Großlandschaft Hochrhein-
gebiet. Topografisch liegt das Gebiet im Rheintal auf einer Höhe von ca. 290 m ü. NHN. 

Das Plangebiet wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Landschaftlich wertgebend 
innerhalb des Plangebiets ist neben dem Einzelbaum auf dem Acker vor allem die Feld-
hecke entlang der nördlichen Abgrenzung des Plangebiets.  

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze verläuft eine Straße, die im südwestlichen Be-
reich Anschluss an die ĂLindenstraÇeñ und die ĂIndustriestraÇeñ hat. Sie geht jedoch im 
weiteren Verlauf östlich in einen geschotterten Weg über.  

Die Flächen sind derzeit als landwirtschaftlich geprägte Nutzflächen einstufen. Das Land-
schaftsbild ist insgesamt als mittelwertig einzustufen.  

 

Vorbelastung  Innerhalb des Plangebiets ist kleinflächig eine versiegelte Straße vorhanden. Alle ande-
ren Flächen sind unbebaut und unversiegelt.  

Eine öffentliche Erholungsnutzung innerhalb des Gebiets findet nicht statt. Der südlich 
verlaufende Weg kann von Erholungsuchenden genutzt werden. Im Norden und Westen 
grenzen weitere Gewerbegebiete an, östlich schirmt ein landschaftlich hochwertiges 
Feldgehölz die Hauptstraße sowie die Bahnlinie vom Plangebiet ab. 

Für die Erholungsnutzung geeignetere Flächen (weitläufigere Grünlandbereiche und 
Wanderwege) befinden sich in der näheren Umgebung südlich des Plangebiets. 
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Prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die geplante Bebauung wird das Landschaftsbild nachhaltig verändert.  

Eine Erschließungsstraße ist bereits vorhanden. 

Die Erholungsfunktion der Fläche am Rand von bereits bestehenden Siedlungsgebieten 
geht im Rahmen der Bebauung verloren. Besondere Erholungseinrichtungen wie Sitz-
bänke, Wanderwege o. ä. bestehen innerhalb des Plangebiets jedoch nicht, sodass nicht 
von einer bedeutsamen Erholungsnutzung auszugehen ist. Der Einzelbaum sowie die 
Feldhecke im Norden können nicht erhalten werden.  

 

Vermeidung und 
Minimierung  

 

Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind folgende Punkte zu beachten: 

ü Begrenzung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß  

ü Entlang der Ostgrenze ist ein mind. 10 m breiter Streifen von einer Bebauung 
freizuhalten, um Beeinträchtigungen des angrenzenden und nach § 30 
BNatSchG besonders Gehölzbiotops zu vermeiden.   

 

Kompensation  Als Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Erholung / Landschaftsbild gelten die 
folgenden Maßnahmen: 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig.  

ü Für die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote ist je ein standortgerechter, hei-
mischer und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Abweichungen 
der festgesetzten Standorte bis 5 m möglich. 

ü Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind ein standortgerechter, heimi-
scher und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 18 ï 20 cm) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß 
Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Ge-
hölze sind zu ersetzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote sind hierbei 
anrechenbar. 

ü Pkw-Stellplätze in dem Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 
im Anhang, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm) 
zu überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Das Pflanzen 
von Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Pro Baum ist ein Baumquartier von 
mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Diese 
Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen ange-
rechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die anzu-
pflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen angeordnet werden. 

ü Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen 
und bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art ge-
mäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte 
Pflanzliste. 

ü Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis : 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht 
zulässig. 
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Monitoring  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  

ü Die Überwachung der max. zulässigen Flächenversiegelung. 

ü Die Einhaltung der festgesetzten Pflanzbindungen für die Einzel- und Streuobst-
bäume. 

ü Die Durchführung der festgesetzten Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzung 
der Pflanzgebote für die Einzelbäume. 

ü Die Herstellung von Grün- bzw. Gartenflächen auf nicht überbaubaren Flächen. 

ü Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Dachbegrünung. 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

4.8 Schutzgut Menschliche Gesundheit  

Bestand /           
Bewertung  

Derzeit wird das Plangebiet landwirtschaftlich genutzt. Durch das geplante Gewerbege-
biet ergibt sich bauzeitlich eine maßgebliche Erhöhung der Lärm- und Schadstoffemissi-
onen.  

Da eine Verdichtung am Siedlungsrand zu den gewöhnlichen Entwicklungen im Sied-
lungsbereich gehört und das Plangebiet räumlich bereits durch weitere Gewerbegebiete 
von den nächsten Wohngebieten abgegrenzt ist, stellt das Vorhaben keine erhebliche 
Beeinträchtigung für die umgebende Wohnnutzung oder eine unzumutbare Einschrän-
kung für die Anwohner des Ortsteils Wallbach dar. 

Geringfügige Erhöhungen des Ziel- und Quellverkehrs sind zwar zu erwarten, derartige 
Entwicklungen sind jedoch typisch für Siedlungen. 

Durch die Ansiedlung der Feuerwehr und des Bauhofs ergeben sich weiterhin betriebs-
bedingte Beeinträchtigungen, z.B. durch ausrückende Einsatzfahrzeuge mit Sondersig-
nal. Diese überdurchschnittliche Lärmbelastung beschränkt sich jedoch auf kurze Zeit-
räume, sodass sie als unerheblich einzustufen ist. 

 

Ergebnis  Im Hinblick auf das Schutzgut Menschliche Gesundheit sind derzeit lediglich geringe Be-
einträchtigungen durch das geplante Gewerbegebiet zu erwarten.  

Auf weitere Darstellungen wird verzichtet. 

 

4.9 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

Kultur - und 
Sachgüter  

Als Kulturgüter werden denkmalgeschützte Gebäude oder Kulturdenkmale wie z. B. 
Wegkreuze erfasst. Als Sachgüter sind die vorhandenen Baulichkeiten darzustellen. 

Innerhalb des Plangebiets sind keine bereits bestehenden Gebäude vorhanden und 
keine Kulturdenkmale bekannt.  

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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4.10 Schutzgut Fläche  

Vorbemerkung  Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen.  

 Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in 
der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Bedeutung,    
städtebaulicher 
Ansatz  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Durch die Realisierung des Planvorhabens sollen die Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für die Aufstellung des Bebauungsplans ĂStöckacker IIñ der Stadt Bad Säckin-
gen geschaffen werden.  

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und fast vollständig unversiegelt. Durch die geplante 
Bebauung werden 7.305 m² bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche versiegelt. 

Die Nutzung des Plangebietes als Bauland entspricht dem sparsamen Umgang mit dem 
Schutzgut Fläche, da direkt im Anschluss bereits Gewerbeflächen vorhanden sind und 
somit bereits Erschließungsstraßen vorhanden sind, also keine neuen Verkehrsflächen 
gebaut werden müssen. 

 

4.11 Biologische Vielfalt  

Bestand /                      
Bewertung  

Im Plangebiet sind neben dem Acker ein Einzelbaum sowie eine Feldhecke im Norden 
als potenzielle Lebensräume für Flora und Fauna vorhanden.  

Während der faunistischen Begehungen konnte keine Nutzung des Einzelbaums inner-
halb des Plangebiets als Bruthabitat festgestellt werden. Lediglich die Gehölze innerhalb 
der Feldhecke dienen als Leitstruktur für Fledermäuse. Da durch die Baumaßnahmen 
jedoch nur ein Teil der nördlich an die Ackerflächen angrenzenden Gehölzbestände ent-
fernt wird, bleiben größere Flächen bestockt, so dass auch weiterhin die Funktion als 
Leitelement zur Orientierung für Fledermäuse erhalten bleibt.  

Die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die Aus-
gleichsmaßnahmen stellen eine ausreichende Durchgrünung sicher.  

 

Maßnahmen  Die beim Schutzgut Tiere und Pflanzen beschriebenen Kompensationsmaßnahmen im 
Plangebiet (vgl. Kapitel 4.3) kommen grundsätzlich auch dem Schutzgut Biologische Viel-
falt zugute. Zusätzliche Maßnahmen sind nicht erforderlich. Insgesamt ist nicht mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Biologische Vielfalt zu rechnen. 

Durch die Festsetzung der Pflanzgebote kann ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt geleistet werden. Da im Rahmen der artenschutzrechtlichen Unter-
suchungen kein hochwertiges oder besonderes Artenspektrum festgestellt wurde, erge-
ben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für die biologische Vielfalt. 

 

4.12 Natürliche Ressourcen  

Natürliche      
Ressourcen  

Die primären Ziele des Schutzgutes natürliche Ressourcen sind die Reduktion des Ab-
fallaufkommens und die Ressourcenschonung. 

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der Bauleitplanung das Ziel verfolgt werden, die 
Menge von überschüssigem Bodenaushub auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand fallen keine größere Mengen Bodenaushub an. Ansons-
ten ist die Erstellung eines Gutachtens zum Erdmassenausgleich dringend zu empfehlen. 
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Landwirtschaftliche Flächen sind von der Aufstellung des Bebauungsplans durch die voll-
ständige Überplanung der landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche betroffen. 

Der zusätzliche Flächenverbrauch (vgl. Schutzgut Fläche) führt zu einem geringfügig an-
steigenden Rohstoff- und Energiebedarf und zu Umweltbelastungen in Form von Emissi-
onen von Schadstoffen und Treibhausgasen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen werden durch die Vorgabe entsprechender Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen verringert. 

 

4.13 Unfälle oder Katastrophen  

Hochwasser  

 

Ausgewiesene Überschwemmungsflächen oder Flächen der Hochwassergefahrenkarte 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen 
werden.  

 

Schwermetall -
belastung  /        
Altlastenfläche  

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Hinweise auf Schwermetallbelastungen oder Alt-
lastenflächen vor. Auf eine weitere Betrachtung kann daher verzichtet werden. 

 

Störfallbetriebe  Im Plangebiet sollen keine Störfallbetriebe errichtet werden. 

Allgemein gelten in Deutschland die Vorschriften der 12. Verordnung zum Bundes-Im-
missionsschutzgesetz - Störfallverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
März 2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt durch Artikel 58 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S.626) geändert worden ist. 

 

Unfälle  Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zur Vermeidung von Unfällen muss ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden. Bei Einhaltung der Vorschriften 
sind Gefährdungen nicht zu erwarten. Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgen diesbe-
züglich keine vertiefenden Untersuchungen. 

 

4.14 Emissionen und Energienutzung  

Windkraft -          
anlagen  

Als Parameter für die Eignung eines Standortes für Windkraftanlagen wird gemäß dem 
Windatlas Baden-Württemberg die mittlere gekappte Windleistungsdichte in einer Höhe 
von 160 m über Grund (Nabenhöhe Windkraftanlage) herangezogen. 

Als geeignet gelten Standorte mit einer mittleren gekappten Windleistungsdichte von 
mind. 215 W/m². 

Das Plangebiet in Wallbach weist eine mittlere gekappte Windleistungsdichte von ca. 
118 W/m² auf, weshalb der Standort grundsätzlich nicht für Windkraftanlagen geeignet 
ist. 

Windpotenzialflächen befinden sich nicht in der näheren Umgebung. 

 

Solaranlagen  Die Globalstrahlung bzw. die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung ist laut Klassifizierung 
der LUBW im Plangebiet mit ca. 1.132 kWh/m² als mittel bis hoch eingestuft, weshalb die 
Fläche grundsätzlich für Solaranlagen geeignet ist.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rfallverordnung
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Abbildung 21: Plangebiet ( blau ) und Globalstrahlung (Quelle: LUBW  2025) 

 

Luftqualität  Hinsichtlich der Luftqualität sind bei Einhaltung der entsprechenden Abgaswerte keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgen 
diesbezüglich keine vertiefenden Untersuchungen. 

 

4.15 Darstellung von umweltbezogenen Plänen  

Vorbemerkung  Derzeit liegen für das Plangebiet über den bereits herangezogenen Grundlagen (Land-
schaftsrahmenplan, Regionalplan) keine umweltbezogenen Pläne vor, die im Rahmen 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen wären.  

 

4.16 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung  

Potenzielle      
Natürliche       
Vegetation  

Für das Plangebiet, das sich in der planar-kollinen Hºhenstufe befindet, wird ĂTypsicher 
Waldmeister-Buchenwaldñ als potenzielle nat¿rliche Vegetation (pnV) angegeben 
(LUBW). 

 

Bewertung     
Umweltzustand  

Der Umweltzustand des Plangebiets und der Umgebung ist bereits anthropogen geprägt, 
da die Flächen landwirtschaftlich als Ackerflächen genutzt werden. Da sich keine Berei-
che mit der potenziellen natürlichen Vegetation im Geltungsbereich befinden, sind erheb-
liche Beeinträchtigungen des anthropogen vorgeprägten Plangebietes auszuschließen. 

 

Umwelt -         
entwicklung 
ohne Vorhaben  

Im Rahmen des geplanten Vorhabens wird der Ist-Zustand des Plangebiets zwar verän-
dert, durch die Festsetzungen von Pflanzbindungen, Pflanzgeboten und privaten Grün-
flächen sowie der gärtnerischen Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen wird 
aber eine ausreichende Durchgrünung sichergestellt. 

Bei einem Verzicht auf das Vorhaben würde die Fläche weiterhin als landwirtschaftliche 
Ackerfläche genutzt werden und es könnte sich ebenfalls kein naturnaher Umweltzustand 
entwickeln.  

Der vorbelastete Umweltzustand erfährt somit auch langfristig keine erhebliche Beein-
trächtigung im Vergleich zum Ist-Zustand. 
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4.17 Wechselwirkungen  

Vorbemerkung  Im Rahmen der vertiefenden Umweltprüfung werden die Wechselwirkungen zwischen gruppierten Schutzgütern gegenübergestellt. 
 

 Mensch  Tiere / Pflanzen,                  
Biologische Vielfalt  

Boden, Wasser, Luft  
als abiotische Faktoren  

Fläche  Landschaft, Klima,          
Natürliche Ressourcen  

Kultur - und         
Sachgüter  

Unfälle / Katastrophen  Emissionen  / Energie-
nutzung  / Abfall  

Mensch   Struktur und Ausprägung 
des Wohnumfeldes und 
des Erholungsraumes 

Nutzung / Notwendigkeit 
der abiotischen Faktoren-
gruppe zum Überleben 

Nutzung und Ver-
brauch der Fläche 

Prägung durch Nutzung 
Ressourcen, Steuerung 
Luftqualität / Mikroklima. 
Beeinflussung Wohnumfel-
des und des Wohlbefindens 

Bestandteile der 
Siedlungshistorie 
und -entwicklung 

Negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die 
menschliche Gesundheit 

Negative Wirkung auf 
das Schutzgut Mensch 
und die menschliche 
Gesundheit 

Tiere / Pflanzen, 
Biologische 
Vielfalt  

Störungen und Verdrängen 
von Arten, Trittbelastung 
und Eutrophierung, Arten-
verschiebung 

 Standortfaktor für Pflanzen 
/ Tiere und Lebensmedium  

Nutzung, Revierbil-
dung, Ausprägung 
Pflanzengesell-
schaften 

Luftqualität, Standortfaktor, 
Prägung der Landschaft, 
weitestgehend nachhaltige 
Nutzung der Ressourcen 

Lebensraum für an-
gepasste Arten 

Negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die 
menschliche Gesundheit 

Keine, Lebewesen wer-
den als Teil des Ökosys-
tems betrachtet 

Boden, Wasser, 
Luft als abioti-
sche Faktoren  

Strukturveränderung, Eu-
trophierung und Stoffein-
träge, Gefährdung durch 
Verschmutzung 

Lebensraum, Wasserrück-
haltung, Reinigung durch 
Pflanzen, Tiere, Mikroorga-
nismen im Systemgefüge 

 Flächenangebot be-
stimmt die Ausdeh-
nung und Ausprä-
gung der Faktoren 

Landschaftsbildung, Cha-
rakterisierung von Stand-
ortfaktoren, abiotische Fak-
toren = natürliche Ressour-
cen 

Erhalt und Verände-
rung von Kultur- und 
Sachgütern 

Abiotische Faktoren kön-
nen Unfälle / Katastro-
phen verursachen 

Abiotische Faktoren 
können Emissionen 
Verursachen 

Fläche  Verbrauch und Verände-
rung naturnaher Flächen 
durch anthropogene Nut-
zung 

Beeinflussen Eigenart der 
Fläche 

Formung der Fläche  Schließt Landschaft ein, 
bestimmt Landschaft und 
Klima, stellt natürliche Res-
sourcen bereit 

Bietet Platz zur 
Schaffung von Kul-
tur und Sachgütern 

Bietet Raum für Unfälle 
oder Katastrophen 

Beeinflusst Fläche, be-
dingt Standortfaktoren 

Landschaft, 
Klima,                 
Natürliche           
Ressourcen  

Nutzung und Verbrauch der 
Ressourcen, Veränderung 
der Landschaft, Beeinflus-
sung des Klimas durch Be-
bauung 

Lebensraum, Lebensbedin-
gungen, Ausprägung der 
Standortvoraussetzungen 

Formung der Landschaft, 
bestimmt Verfügbarkeit der 
Ressourcen und bildet 
Mikroklima aus 

Einteilung und Prä-
gung der Fläche 

 Sind aneinander an-
gepasst 

Beeinflussen Landschaft 
und Klima, können Res-
sourcen beeinträchtigen 

Beeinflussen Klimawir-
kung, Verbrauch von 
Ressourcen 

Kultur - und 
Sachgüter  

Werden durch den Men-
schen geschaffen und ge-
formt 

Nutzung von Kultur- und 
Sachgütern, ggf. Beein-
trächtigung 

Beeinflussung / Verände-
rung der Kultur- und Sach-
güter 

Charakterisiert und 
prägt Fläche 

Bedingt die Entstehung/ Art 
und Weise von Siedlungs-
strukturen 

 Verändern oder zerstören Verändern, zerstören 

Unfälle /            
Katastrophen  

Werden indirekt und direkt 
durch den Menschen verur-
sacht oder verhindert 

Verhindern Naturkatastro-
phen, weisen auf Verände-
rungen im Ökosystem hin 

Können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst werden 

Kann die Wirkung 
oder das Risiko ver-
ringern 

Differenzierte Gefährdung 
Landschaft durch Klima 
oder Ressourcenabbau  

Erhalt bedingt oder 
verhindert Katastro-
phen 

 Lösen Unfälle und Kata-
strophen aus 

Emissionen  / 
Energienutzung  
/ Abfall  

Verursacht Emission, nutzt 
und produziert Energie und 
erzeugt Abfall 

Keine, Lebewesen werden 
als Teil des Ökosystems 
betrachtet 

Können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst wer-
den, aus abiotischen Fakto-
ren kann Energie gewon-
nen werden 

Bietet Raum für 
Emittenten, Lage-
rung von Müll und 
zur Nutzung von 
Energie  

Aufnahme der Emission, 
bedingt Möglichkeiten der 
Energienutzung und Abfall-
aufkommen 

Verursachen Emis-
sionen oder Abfälle, 
Verbrauch von Ener-
gie durch erhalt 

Emissionen werden aus-
gelöst, Abfälle entstehen, 
zur Behebung wird Ener-
gie benötigt 

 

 

Ergebnis  Durch das Bauvorhaben ĂStöckacker IIñ ergibt sich keine erhebliche Betroffenheit von Wirkungsketten, d. h. es sind keine sich negativ verstªrkende 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern zu erkennen. Auf eine weitere Betrachtung wird verzichtet. 
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4.18 Zusätzliche Angaben  

Schwierigkeiten 
bei der Daten - 
ermittlung  

Es ergaben sich keine Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfassung des Datenmaterials. 
Für die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgten entsprechende Recherchen für alle pla-
nungsrelevanten Artengruppen der Fauna und Flora. In Bezug auf Totholzkäfer, Repti-
lien, Vögel, Fledermäuse und Haselmäuse wurden außerdem Kartierungen im Jahr 2024 
durchgeführt. 

 

 

4.19 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen (Monitoring)  

Maßnahmen  Nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmäßigen Abständen sollten folgende Vor-
gaben überprüft werden:  

ü Die Überwachung der max. zulässigen Flächenversiegelung. 

ü Die Durchführung der festgesetzten Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzung 
der Pflanzgebote für die Einzelbäume. 

ü Die Herstellung von Grün- bzw. Gartenflächen auf nicht überbaubaren Flächen. 

ü Die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich der Nebenanla-
gen. 

ü Die ordnungsgemäße Versickerung des Niederschlagswassers. 

ü Die Vermeidung von Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen 
während der Bauarbeiten (z. B. Treib- und Schmierstoffe). 

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben. 

 

 

5 Ergebnis  

Planvorhaben   Im Ortsteil Wallbach der Stadt Bad Säckingen soll ein neues Feuerwehrgerätehaus er-
richtet werden. Auf der Fläche soll außerdem der Bauhof untergebracht werden, sodass 
Synergieeffekte genutzt werden können.  

Die Festsetzung als Gewerbegebiet schafft einen möglichst großen Gestaltungsspiel-
raum auf Ebene des Bebauungsplans, sodass im Falle einer Änderung des Nutzungs-
konzepts auch Gewerbebetriebe angesiedelt werden können.  

Durch die bereits vorhandene Erschließung wird auf einen sparsamen Umgang mit Flä-
chen und Kosten geachtet, sowie wertvolle Strukturen geschützt 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ergibt sich eine zusätzliche Flächenversiege-
lung von ca. 7.305 m². Dadurch werden ein Acker, sowie eine Feldhecke und ein Einzel-
baum überplant.  

 

Eingriffe  Durch die zusätzliche Flächenversiegelung von 7.305 m² werden Teile einer Feldhecke, 
sowie eine Ackerfläche inkl. eines Einzelbaums überplant. 

Im Bereich des Plangebietes wurden als Konfliktschwerpunkte festgestellt:  

ü Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch den Verlust Tei-
len einer Feldhecke sowie einer Ackerfläche inkl. eines Einzelbaums. 

ü Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch Flächenversiegelungen und 
den damit einhergehenden vollständigen Verlust der Bodenfunktionen auf diesen 
Flächen. 
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ü Beeinträchtigungen für das Schutzgut Grundwasser durch Flächenversiegelun-
gen und die dadurch bedingte Verringerung der Grundwasserneubildung. 

ü Geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima / Luft durch Flächenversie-
gelungen und damit einhergehenden Überhitzungserscheinungen auf diesen 
Flächen sowie den Verlust von kleinklimatisch wirksamen Elementen (Feldhe-
cke, Einzelbaum). 

ü Geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild durch die Über-
bauung einer Ackerfläche sowie den Verlust von Gehölzen. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Im Hinblick auf die Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen sind folgende 
Vorgaben einzuhalten: 

ü Begrenzung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß.  

ü Entlang der Ostgrenze ist ein mind. 10 m breiter Streifen von einer Bebauung 
freizuhalten, um Beeinträchtigungen des angrenzenden und nach § 30 
BNatSchG besonders Gehölzbiotops zu vermeiden. 

ü Wege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbe-
festigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fu-
gen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befes-
tigte Flächen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein La-
gern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

ü Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zuläs-
sig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser 
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

ü Die Vorgaben der DIN 19731 im Hinblick auf den Umgang mit Boden bei Lage-
rung und Bearbeitung sind einzuhalten. Detaillierte Darstellungen sind in Kap.6 
(Grünordnerische Festsetzungen und Hinweise) zu entnehmen. 

 

 Im Hinblick auf den Artenschutz sind zusätzlich die folgenden Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen umzusetzen:  

Reptilien 

ü Um die Einwanderung von Mauereidechsen während der Bauphase in das Bau-
feld zu vermeiden, muss am nördlichen und östlichen Rand entlang des Gehölz-
bestand ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden. 

ü Um die Tötung oder Verletzung von Tieren, die sich in der Winterruhe befinden 
zu vermeiden, dürfen die Rodungen von Wurzelstubben und die Erdarbeiten im 
Bereich des Gehölzbestand nur in der Aktivitätszeit der Reptilien von April bis 
September durchgeführt werden, wenn die Tiere ausreichend fluchtfähig sind. 

ü Nach der Rodung und vor Beginn der Erdarbeiten müssen die Mauereidechsen 
aus dem westlichen Bereich des Gehölzbestandes vergrämt werden. Um die Auf-
nahmekapazität des verbleibenden Gehölzbestandes zu erhöhen, müssen vor-
gezogen Ausgleichshabitate im räumlichen Zusammenhang hergestellt werden. 

Vögel 

ü Die Rodung von Gehölzen müssen außerhalb der Brutperiode der Avifauna statt-
finden (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sollte dies nicht möglich sein, sind 
die betreffenden Bäume und Gebäude vor der Rodung von einer Fachkraft auf 
Nester zu überprüfen und ggf. die Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf das 
Ende der Brutperiode zu verschieben. 

Fledermäuse 

ü Die Rodung der Gehölze müssen innerhalb der Wintermonate, außerhalb der 
Aktivitätszeit der Fledermäuse, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar).  
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ü Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fle-
dermäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Bau-
stelle sind zu unterlassen.  

ü Beleuchtungen der geplanten Gebäude sowie Veränderungen der Beleuchtungs-
situation entlang der Wege und Straßen sollten sich in Relation zum Ist-Zustand 
nicht maßgeblich verändern. Beleuchtungen in Richtung der Gehölze sind zu un-
terlassen. 

ü Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreund-
liche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von ĂFledermausleuchtenñ mit Lichtspektrum 
um 590 nm, ohne UV-Anteil; Verwendung fledermausfreundlicher Straßenlater-
nen; Anpassung eventueller Ausgleichskästen für Fledermäuse an die beste-
hende Lichtbelastung). 

 

Ausgleich  Als Kompensationsmaßnahmen sind vorgesehen:  

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

Da die Dachbegrünung nur für flache Dächer festgesetzt wird, kann der Ausgleich 
durch die Dachbegrünung nicht erfasst und berechnet werden 

ü Für die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote ist je ein standortgerechter, hei-
mischer und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Abweichungen 
der festgesetzten Standorte bis 5 m möglich. 

ü Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind ein standortgerechter, heimi-
scher und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 18 ï 20 cm) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß 
Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Ge-
hölze sind zu ersetzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote sind hierbei 
anrechenbar. 

ü Pkw-Stellplätze in dem Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 
im Anhang, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm) 
zu überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Das Pflanzen 
von Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Pro Baum ist ein Baumquartier von 
mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Diese 
Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen ange-
rechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die anzu-
pflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen angeordnet werden. 

ü Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen 
und bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art ge-
mäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte 
Pflanzliste. 

ü Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis : 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht 
zulässig. 
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Externer Aus-
gleich  

Die internen Maßnahmen reichen nicht aus, um das Kompensationsdefizit, das durch das 
Bauvorhaben entsteht, auszugleichen. Für den Ausgleich werden daher bereits beste-
hende bzw. bereits genehmigte Maßnahme aus dem Ökokonto der Stadt Bad Säckingen 
angerechnet, wie im Kapitel 4.3 dargestellt. 

 

Ergebnis  Durch die geplante Entwicklung der Gewerbeflächen kommt es im Plangebiet zu einer 
zusätzlichen Flächenversiegelung von 7.305 m². Teile einer Feldhecke, sowie eine 
Ackerfläche und ein Einzelbaum werden überplant. Hierdurch entstehen Eingriffe in die 
Schutzgüter Tiere / Pflanzen, Boden und Grundwasser sowie geringfügige Eingriffe in die 
Schutzgüter Klima / Luft und Landschaft. 

Durch die Festsetzung von Pflanzgeboten innerhalb des Plangebiets ist keine vollstän-
dige Kompensation der Eingriffe möglich. Daher wird das verbleibende Kompensations-
defizit extern ausgeglichen.  

Das Kompensationsdefizit beim Schutzgut Boden wird durch Maßnahmen beim Schutz-
gut Tiere / Pflanzen mitausgeglichen. 

 

Artenschutz  Zur methodisch abgesicherten Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
wurden methodische Kartierungen der Fauna (Artengruppen Reptilien, Vögel, Hasel-
mäuse und Fledermäuse) in der Kartiersaison 2024 durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Kartierungen sowie die erforderlichen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sind dem Artenschutz-Zwischenbericht vom 22.09.2025 zu entneh-
men. Unter Einhaltung dieser Maßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. 
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6 Grünordnerische  Festsetzungen  und Hinweise  

Festsetzungen  Zur Absicherung der beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen sind folgende Festsetzungen in den Bebauungsplan zu 
übernehmen:  

 

 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 § 9 Abs.1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

ü Wege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbe-
festigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fu-
gen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befes-
tigte Flächen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein La-
gern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

ü Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zuläs-
sig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser 
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

ü Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° so-
wie flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenan-
lagen, Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als 
Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anla-
gen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig.  

ü Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis : 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht 
zulässig. 

 

 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen und Gehölzen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 
25b BauGB  

ü Für die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote ist je ein standortgerechter, hei-
mischer und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, Stammumfang 18 ï 20 cm) gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Abweichungen 
der festgesetzten Standorte bis 5 m möglich. 

ü Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind ein standortgerechter, heimi-
scher und hochstämmiger Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 18 ï 20 cm) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß 
Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Ge-
hölze sind zu ersetzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote sind hierbei 
anrechenbar. 

ü Pkw-Stellplätze in dem Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 
im Anhang, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 ï 20 
cm) zu überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Das 
Pflanzen von Koniferen ist unzulässig. Die Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Pro Baum ist ein Baumquartier 
von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. 
Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grundstücksflächen 
angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, können die 
anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen angeordnet wer-
den. 

ü Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen 



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  Bebauungsplan ĂStöckacker IIñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Bad Säckingen, Gemarkung Wallbach  
 

 53 

und bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art ge-
mäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte 
Pflanzliste. 

 

Hinweise  Nachrichtliche Übernahme / artenschutzrechtliche Maßnahmen  (vorläufig)  

Reptilien  

ü Um die Einwanderung von Mauereidechsen während der Bauphase in das Bau-
feld zu vermeiden, muss am nördlichen und östlichen Rand entlang des Gehölz-
bestand ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden. 

ü Um die Tötung oder Verletzung von Tieren, die sich in der Winterruhe befinden 
zu vermeiden, dürfen die Rodungen von Wurzelstubben und die Erdarbeiten im 
Bereich des Gehölzbestand nur in der Aktivitätszeit der Reptilien von April bis 
September durchgeführt werden, wenn die Tiere ausreichend fluchtfähig sind. 

ü Nach der Rodung und vor Beginn der Erdarbeiten müssen die Mauereidechsen 
aus dem westlichen Bereich des Gehölzbestandes vergrämt werden. Um die Auf-
nahmekapazität des verbleibenden Gehölzbestandes zu erhöhen, müssen vor-
gezogen Ausgleichshabitate im räumlichen Zusammenhang hergestellt werden. 

Artengruppe der Vögel  

ü Die Rodung von Gehölzen müssen außerhalb der Brutperiode der Avifauna statt-
finden (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sollte dies nicht möglich sein, sind 
die betreffenden Bäume und Gebäude vor der Rodung von einer Fachkraft auf 
Nester zu überprüfen und ggf. die Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf das 
Ende der Brutperiode zu verschieben. 

Artengruppe der Fledermäuse  

ü Die Rodung der Gehölze müssen innerhalb der Wintermonate, außerhalb der 
Aktivitätszeit der Fledermäuse, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar).  

ü Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fle-
dermäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Bau-
stelle sind zu unterlassen.  

ü Beleuchtungen der geplanten Gebäude sowie Veränderungen der Beleuchtungs-
situation entlang der Wege und Straßen sollten sich in Relation zum Ist-Zustand 
nicht maßgeblich verändern. Beleuchtungen in Richtung der Gehölze sind zu un-
terlassen. 

ü Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreund-
liche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von ĂFledermausleuchtenñ mit Lichtspektrum 
um 590 nm, ohne UV-Anteil; Verwendung fledermausfreundlicher Straßenlater-
nen; Anpassung eventueller Ausgleichskästen für Fledermäuse an die beste-
hende Lichtbelastung). 
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Nachrichtliche 
Hinweise  

Nachrichtliche Übernahme  / Hinweise zum Schutzgut Boden  

Für den Abtrag, Zwischenlagerung und Auftrag von kulturfähigen Bodenschichten und 
zur Vermeidung und Minderung von Bodeneingriffen in zukünftige Grünflächen oder zur 
Errichtung temporär genutzter Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen und Lagerflä-
chen, gilt: 

ü Bei der Benutzung von Boden (Befahren, Lagern, usw.) sowie beim Abgraben, 
Auftragen, Umlagern und Zwischenlagern von Bodenmaterial gilt das Vermei-
dungsgebot zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen nach § 7 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz -BBodSchG) ein-
schließlich der Anforderungen an das Auf- und Einbringen und Umlagern von 
Materialien nach § 6 BBodSchG. Schädliche Bodenveränderungen (Bodenver-
dichtungen, Schadstoffeinträge, etc.) sind vorsorglich zu vermieden.  

ü Neben den allgemeinen Bestimmungen und Rechtsvorschriften sind insbeson-
dere die Vorschriften der Neufassung der Bundesbodenschutzverordnung 
(BBodSchV n. F.) und der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), für die Benutzung, 
den Umgang und die (Weiter)Verwertung von Bodenmaterial zu beachten und 
anzuwenden. 

ü Ober- und Unterboden sind entsprechend BBodSchV und DIN 19731 schonend 
und getrennt voneinander auszubauen. Sie dürfen nicht vermischt werden und 
müssen getrennt voneinander gelagert werden. Im Unterboden weisen Farbun-
terschiede, zunehmender Steingehalt, Veränderung der Musterung und/oder 
der Dichte auf einen Horizontwechsel hin. Unterböden mit unterschiedlichen 
Steingehalten, Farben, Mustern und/oder Dichte (Horizonte) sind getrennt aus-
zubauen und zu lagern.  

ü Ausgebaute Böden (Ober- und Unterboden) sind fachgerecht entsprechend 
DIN 19731 zwischenzulagern und im nutzungsfähigen Zustand zu erhalten und 
vor Verlust und Verunreinigung zu schützen. 

ü Beim Wiedereinbau sind die natürlichen Schichtfolgen und -mächtigkeiten aus 
Ober- und Unterboden und Untergrund wiederherzustellen. Dabei sind übermä-
ßige Verdichtungen entsprechend DIN 19731 zu vermeiden. 

ü Zum Erhalt und zur Schaffung von Grün- und Freiflächen sind Böden vorhande-
ner und zukünftiger Grünflächen vor baulichen und sonstigen schädlichen Be-
einträchtigungen zu schützen, insbesondere vor Befahrungen und dadurch aus-
gelöste Verdichtungen. Hierzu sollten Grünflächen eindeutig erkennbar baulich 
abgegrenzt werden (z. B. mit Bordsteinen, Gräben, Hecken, Natursteinblöcken, 
Bauzaun (während Baumaßnahmen), Poller etc.) 

ü Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Erd-
massenausgleichs, der Geländemodellierung, darf der humose Oberboden 
(Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden. Für Geländeauffül-
lungen ist ausschließlich unbelasteter Unterboden (Aushubmaterial) zu verwen-
den. 

ü Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, womöglich sind Nebenanlagen sowie Zugangswege, Terrassen 
und Garagenvorplätze mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasengitter-
steine, Schotterrasen, wassergebundene Decke) befestigt werden. Bei gewerb-
lichen Hofflächen ist eine wasserundurchlässige Versiegelung nur zulässig, 
wenn auf diesen Flächen wassergefährdende Stoffe umgeschlagen werden 
bzw. die Befahrung mit schweren Nutzfahrzeugen eine stabile Fahrbahn erfor-
dert. 

ü Stoffliche Bodenverunreinigungen durch Öle, Bitumenreste, andere Chemika-
lien, Bauschutt, Betonschlämme, etc. im Verlauf der Baumaßnahmen sind zu 
vermeiden. Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfälle sind ord-
nungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt und andere Abfälle 
dürfen nicht als An- und Auffüllungsmaterial von Geländemulden und Leitungs-
gräben etc. verwendet werden. 

ü Eine Vermischung von Bodenmaterial mit Fremdmaterialien und Bauabfällen ist 
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unzulässig. Eventuelle Fremdmaterialeinträge sind rückstandslos zu entfernen. 

ü Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung, usw., ist der Mutterboden des Ur-
geländes im Vorfeld abzuschieben (keine Überschüttung).  Für die Auffüllung 
darf ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) verwendet werden. 

ü Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. Die Art und 
Weise der erforderlichen weitergehenden Sachverhaltsermittlung ist mit der Un-
tere Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

ü Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt, Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu melden. 

Bei Neuversiegelungen (Neubaugebiete) gilt: 

ü Alle Bodenarbeiten die mit Eingriffen in die zukünftigen Grünflächen sowie mit 
Eingriffe in die kulturfähigen Oberbodenschichten verbunden sind, sind an der 
Bodenfeuchte zu orientieren . Bodenarbeiten ohne Schutzvorkehrungen sind 
nur bis zu maximal fest bis halbfesten Konsistenz (Bodenfeuchte > 50 cbar) zu-
lässig.  
Nur Böden mit geeigneten Mindestfestigkeiten dürfen befahren, aus- oder einge-
baut oder umgelagert werden. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbar-
keit nach den geltenden technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 
19731, etc.) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. Konkrete Hinweise zur 
Bestimmung der Konsistenz finden sich in den DIN-Normen 18915 und 19639 

ü Für Böden im Konsistenzbereich ko3 (steif-plastisch) können die Arbeiten unter 
Ber¿cksichtigung des ĂNomogramm zur Ermittlung des maximal zulªssigen Kon-
taktflªchendruckesñ fortgesetzt werden. 

ü Bei einer Saugspannung des Bodens zwischen 6 und 12 cbar, Konsistenzbereich 
ko4 (weich-plastisch) darf der Boden nicht  ohne Schutzvorkehrungen  befah-
ren werden. Erdarbeiten dürfen jedoch von Baggermatratzen oder von Baustra-
ßen aus durchgeführt werden. Dabei darf der mittlere Kontaktflächendruck von 
0,4 kg/cm² (40 kPA) nicht überschritten werden. 

ü Bei nassem bis sehr nassem Boden (Saugspannung unter 6 cbar), Konsistenz-
bereich ko5 und ko6 werden durch Befahrung und Bearbeitung / Umlagerung 
irreversible Gefügeschäden verursacht. Ein Befahren und Bearbeiten ist unzu-
lässig. 

ü Nach ergiebigen Niederschlägen ist selbst bei anschließend trockener Witterung 
die Bearbeitbarkeit und die Befahrbarkeit bis zum Erreichen des Konsistenzbe-
reiches 3 (steif-plastisch) eingeschränkt. Von der Bodenfeuchte abhängige Bau-
stillstandszeiten sind daher rechtzeitig vorher einzuplanen. 

ü Müssen Böden zukünftiger Grünflächen bauzeitlich in Anspruch genommen wer-
den, sind diese durch geeignete Befestigungen vor Verdichtungswirkungen zu 
schützen.  
Hierfür sind besondere Schutz- und Minimierungsmaßnahmen zu treffen, um 
nachhaltige Bodenschadverdichtungen zu vermeiden. Die Befestigungsarten ï 
wie mineralische Baustraßen, Stahlplatten, koppelbare Lastverteilungsplatten, 
Baggermatratzen etc.ï der bauzeitlich genutzten Bodenflächen sind anhand der 
baulichen Nutzungsintensität (Achslasten / spezifische Bodendrücke und Lauf-
werkstypen, Befahrungsfrequenzen) auszuwählen. Die hierfür geltenden techni-
schen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils zu 
beachten und einzuhalten. 

ü Bauwege und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt werden, wo 
später befestigte Wege und Plätze liegen sollen. 

ü Eine Stabilisierung des anstehenden Bodens mit Kalk-/Zementgemischen ist ver-
boten. 

ü Als Baustraßen sind Recycling- und Mineralbaustoffe entsprechend den zulässi-
gen Einbaukonfigurationen nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig. Nach 
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§19 Absatz 8 muss zwischen der Baustoffschüttung und dem höchsten zu erwar-
tenden Grundwasserstand eine schützende Grundwasserdeckschicht aus Lehm, 
Schluff, Ton vorliegen. Bei Kiesschichten ist ein Einbau von Recycling-Baustof-
fen nicht zulässig. Es dürfen dann nur natürliche Mineralbaustoffe zum Einsatz 
kommen. Unabhängig davon sind die geltenden Grundwasserflurabstände ein-
zuhalten. 

ü Baubedingte erhebliche Verdichtungen sind vor der abschließenden Herstellung 
der Grünflächen mit geeigneter dynamischer (Tief-) Lockerungstechnik, z.B. mit 
einem Stechhublockerer, zu beseitigen. Bei Mutterbodenauftrag sind baube-
dingte Verdichtungen vor Wiederauftrag des Mutterbodens zu beseitigen. 
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7 Anhang  

7.1 Pflanzliste 1  / Obstbäume  

Die unten aufgelisteten heimischen Obstbaumsorten, die von der Beratungsstelle für Obst- und Garten-
bau des Landratsamtes Waldshut empfohlen werden. 

Die Bäume sollten hochstämmig sein und einen Stammumfang von mind. 18-20 cm zum Pflanzzeitpunkt 
aufweisen. 

Äpfel:  Berlepsch, Brettacher, Boskoop, Bittenfelder, Bohnapfel, Berner Rosen, Blum-
berger Langstiel, Danziger Kantapfel, Florina, Grafensteiner, Grahams Jubi-
läumsapfel, Jakob Lebel, Jakob Fischer Früh, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lau-
sitzer Nelkenapfel, Maunzenapfel, Ontario, Remo, Rote Sternrenette, Rinkel, Sir 
Prize, Sonnenwirtsapfel, Tränkle Sämling, Winterrambour, Witshire, Rewena 

Birnen:  Bayerische Würzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmöstler Bayerische Wein-
birne, Alexander Lucas 

Kirschen:  Dollenseppler, Langstieler, Johanna 

Zwetschgen:  Bühler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstädter Schnap-
spflaume 

Walnuss:  Sämling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1 

 

 

7.2 Pflanzliste 2  / Laubbäume  

Zulässig sind nur standortgerechte, landschaftstypische Laubbaumarten mit einem Stammumfang von 
mindestens 18-20 cm zum Pflanzzeitpunkt. Es muss sich um in Wallbach heimische Baumarten aus 
dem Herkunftsgebiet Nr. 7 handeln (Quelle: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 
2002). 

 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 
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7.3 Pflanzliste 3 / Sträucher  

Zulässig sind nur standortgerechte, landschaftstypische Sträucher (2x verpflanzt, Höhe zum Pflanzzeit-
punkt mindestens 60 cm). Es muss sich um in Wallbach heimische Straucharten aus dem Herkunftsge-
biet Nr. 7 handeln (Quelle: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 2002). 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crateaegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnl. Pfaffenhütchen 

Frangula alnus Faulbaum 

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster  

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  

Prunus spinosa Schlehe  

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Rhamnus catheartica Echter Kreuzdorn  

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder  

Sambucus racemosa Trauben-Holunder  

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus minor Feld-Ulme 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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7.4 Pflanzliste 4 / Dachbegrünung  

Für eine Substratstärke von mindestens 10 cm sind folgende Arten geeignet. 

Falls zusätzlich zu der Dachbegrünung Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern installiert werden, wer-
den ausschließlich halbschatten- bzw. schattenverträgliche Arten mit eher geringen Wuchshöhen 
(> 500 mm) für die extensive Dachbegrünung empfohlen. Diese sind in der folgenden Liste fett mar-
kiert.  

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 

Allium schoenoprasum  Schnittlauch  

Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille 

Aquilegia vulgaris Akelei 

Arenaria serpyllifolia Quendel-Sandkraut 

Aster amellus Kalk-Aster 

Campanula carpatica  Karpaten -Glockenblume  

Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume 

Campanula rotundifolia  Rundblättrige Glockenblume  

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 

Clinopodium vulgare Gemeiner Wirbeldost 

Dianthus armeria Büschel-Nelke 

Dianthus carthusianorum Karthäuser-Nelke 

Dianthus deltoides  Heide-Nelke  

Dipsacus fullonum Wilde Karde 

Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf 

Erodium cicutarium  Gewöhnlicher Reiherschnabel  

Euphorbia cyparissias  Zypressen -Wolfsmilch  

Fragaria vesca  Wald-Erdbeere  

Galium verum Echtes Labkraut 

Geranium robertianum Ruprechtskraut 

Helianthemum nummularium  Gelbes Sonnenröschen 

Hieracium pilosella  Kleines Habichtskraut  

Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut 

Jasione montana Berg-Sandglöckchen 

Knautia arvensis Wiesen-Witwenblume 

Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 

Linaria vulgaris Echtes Leinkraut 

Linum perenne Ausdauernder Lein 

Myosotis sylvatica  Wald-Vergissmeinicht  

Origanum vulgare Wilder Majoran 

Petrorhagia prolifera  Sprossende Felsennelke  

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut 

Potentilla intermedia Mittleres Fingerkraut 
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Primula veris  Echte Schlüsselblume  

Prunella grandiflora  Großblütige Prunelle  

Prunella vulgaris  Gewöhnliche Prunelle  

Ranunculus bulbosus  Knolliger Hahnenfuß  

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 

Saponaria ocymoides  Polster -Seifenkraut  

Saponaria officinalis Gewöhnliches Seifenkraut 

Saxifraga granulata  Knöllchen -Steinbrech  

Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 

Sedum ruprestre Tripmadam 

Silene nutans Nickendes Leimkraut 

Silene otites Ohrlöffel-Leimkraut 

Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut 

Teucrium chamaedrys Edel-Gamander 

Thymus pulegioides Breitblättriger Thymian 

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze 

Veronica teucrium  Großer Ehrenpreis  

Viola tricolor  Wildes Stiefmütterchen  
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7.5 Steckbriefe zu den Ökokonto -Maßnahmen  

7.5.1 W10: Waldrand nördlich Golfwelt  
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7.5.2 W11: Waldrand Schneckenhalde  
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